
EVALUATION VON LEHRE UND STUDIUM - JAHRESÜBERSICHT

Prozessschritte Zuständigkeiten 
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr

1. KONZEPTION UND PLANUNG DER EVALUATION 

1.1. Beschluss der Studienkommission(en) über die zu evaluierenden LV, Module und ggf. Studiengänge im Semester/Studienjahr StuKo

1.2. Zusammenführung der studiengangsbezogenen Evaluationspläne zu einem Evaluationsplan der Fakultät Fakultätsleitung

1.3. fakultätsinterne Veröffentlichung des fakultätsbezogenen Evaluationsplans Fakultätsleitung

1.4. Übermittlung des Evaluationsplans an die Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium Fakultätsleitung

2. VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER EVALUATION

2.1. Abstimmung des konkreten Verfahrens (online vs. Papier) und des Fragebogens mit der verantwortlichen Lehrenden  StQE

2.2. Anlegen der Befragungsprojekte im Evaluationssystem und ggf. Drucken der Papierfragebögen StQE

2.3. Zustellung der FB an die Lehrende/Verteilung der FB in der mit der Lehrenden abgestimmten Veranstaltung durch SHK der StQE Fakultät und StQE

2.4. Rücksenden der ausgefüllten FB (per Hauspost) bzw. Einsammeln der Fragebögen durch SHK der StQE Fakultät oder StQE

3. AUSWERTUNG UND INTERPRETATION DER EVALUATION

3.1. Scannen der Papierfragebögen und Datenbereinigung StQE

3.2. Zusammenstellung der Ergebnisberichte, Plausibilitätsprüfung und Versand an die verantwortlichen Lehrenden StQE

3.3. Diskussion wesentlicher Befunde der Evaluation mit den Studierenden, ggf. Ableiten von Maßnahmen Lehrende

3.4. Diskussion etwaiger Auffälligkeiten in Bezug auf die Merkmalsfragen Lehrende, Studiengangverantw., 
Studiendekanin, StuKo 

Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr

Lehrveranstaltungsevaluation und interne Evaluation von Studiengängen Jahresübersicht
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Begutachtung von Studiengängen durch Externe Ablaufplan Begehung 


Version Beschluss Senat Genehmigung Rektorat gültig ab 
2.0 12.03.2019 21.03.2019 01.04.2019 


 


 


 // ABLAUFPLAN BEGEHUNG 


Begutachtung von Studiengängen durch Externe  


Studiengang  
Studiengangverantwortliche  
Einrichtung/Fakultät  
Ort  
Begehungstermin   
Ansprechpartnerinnen:  
Stabsstelle QE  
Studienbüro   
 
 


TAG 1 // WOCHENTAG, TT. MONAT 20XX 
 
14:00 – 14:30  Vorgespräch: der Gutachterinnenkommission und Stabsstelle QE 


Einführung, Rollenklärung, Spezifika des Hochschulgesetzes und Klä-
rung offener Fragen 


14:30 – 15:45  Interne Vorbesprechung der Gutachterinnenkommission zu:  
Gutachterinnenauftrag, Selbstdokumentation der Studiengänge und Kri-
terien der Begutachtung; Organisatorische und inhaltliche Abstimmun-
gen zur Begehung werden getroffen (ggf. Rückfragen an StQE)  
(Transfer zum Institut) 


16:00 – 16:45  Begehung der Räumlichkeiten des Studienganges unter Anwesenheit der 
Studiengangverantwortlichen und Lehrenden  
(Transfer zum Rektorat) 


17:00  ggf. Rückfragen an StQE 
bis 18:00   Check-In Hotel  


18:00    Abendessen der Gutachterinnenkommission, ggf. Fortsetzung der Vorbe-
sprechung   


 
  







TAG 2 // WOCHENTAG, TT. MONAT 20XX 
 
9:00 – 9:30 Gespräch mit der Hochschul- und Fakultätsleitung (Ritterstraße 26) 
 


Die Gutachterinnen erörtern strategische Aspekte, z. B. die Stellung 
des Studiengangs im Kontext der Gesamtplanungen der Hochschule, 
Profil und Entwicklungsperspektiven, Qualitätssicherung etc. 


 Prorektorin für Bildung und Internationales 
 Dekanin 
 Studiendekanin 


 
9:30 – 10:00 interne Diskussion der Gutachterinnenkommission 


10:00 – 11:30 Gespräch mit den Studierenden   
 


Mit Studierenden aus verschiedenen Studienphasen werden folgende 
Themen diskutiert: Verantwortlichkeiten im Studiengang, Studierbar-
keit, Workload, Beratung, Chancengleichheit, Kooperationen, Aner-
kennung von Leistungen, Studienerfolg – Absolventinnen/Übergänge, 
sowie die Einbindung in die Weiterentwicklung des Studiengangs  


 2. FS B. A. 


 4./6. FS B. A.  


 2./4. FS M. A.   


 Tutorin  
 
11:30 – 13:15 Mittagspause mit interner Diskussion der Gutachterinnenkommission 


  







13:15 – 14:45 Gespräch mit Vertreterinnen1 des Studiengangs 
 


Mit den Vertreterinnen des Studiengangs werden eine Reihe von 


Schwerpunktthemen besprochen wie z. B.: Qualifikationsziele, Profil 
und didaktisches Konzept, Prüfungskonzept, Praxisanteile, Maßnah-
men zur Weiterentwicklung des Studiengangs, Einbezug von Studie-
renden und Praxisvertreterinnen sowie gesellschaftliche Entwicklun-
gen in Weiterentwicklung, Nachfrage, Alleinstellungsmerkmal, Er-
werbsperspektive 


 Studiengangverantwortliche 
 Institutsleitung  
 Hochschullehrende 
 Akademische Mitarbeiterin 


 Studienfachberatung B. A. und M. A. 


 Erasmus-Fachkoordination   
 Vertreterin des Studienbüros 


 
14:45 – 15:15 interne Diskussion der Gutachterinnenkommission 


15:15 – 15:45 Abschlussgespräch 
 


Die Gutachterinnenkommission stellt ihre Eindrücke aus der Bege-
hung vor und gibt ein erstes Feedback. 


 Prorektorin für Bildung und Internationales 
 Dekanin 
 Studiendekanin  
 Studiengangverantwortliche   
 Lehrende 
 Institutsleitung  
 Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre 


 
15:45 Abreise der Gutachterinnenkommission 


 


                                                        
1  Die Gesprächsteilnehmerinnen werden von der Studiengangverantwortlichen ausgewählt. Die hier be-


nannten Rollen wären typische Vertreterinnen und sind als Vorschlag zu verstehen. 


Das Gespräch kann bei der Projektierung der Externen Begutachtung in zwei Teile gegliedert werden, 
wobei ein Teil sich eher auf inhaltliche und der andere sich eher auf organisatorische Fragen beziehen 
könnte. Die Detailplanung erfolgt in enger Abstimmung zwischen Studiengang und Stabsstelle QE. 








// ANLAGE ZUR CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG DER STUDIENDOKUMENTE


OBLIGATORISCHE TEILE DES STUDIENGANGS WERDEN IN EINER FREMDSPRACHE GELEHRT.


Siehe übergreifende Anforderungen, außerdem: 


Entsprechende Personalressourcen für die fremdsprachige Lehre sind abgesichert.


DER STUDIENGANG ENTHÄLT EINEN OBLIGATORISCHEN AUSLANDSAUFENTHALT. 


Siehe übergreifende Anforderungen, außerdem: 


Für den im Ausland zu erbringenden Teil des Curriculums bestehen passfähige Hochschulpartnerschaften. 
Idealerweise regelt eine Kooperationsvereinbarung die wechselseitig anzuerkennenden Inhalte.


Zeitpunkt, Dauer und Zweck des Auslandsaufenthalts ist klar gekennzeichnet („Mobilitätsfenster“) inklusive 
Darstellung der jeweiligen Semesterrhythmen der Partnerhochschulen.


Die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen ist geregelt. Studierende werden hierzu vor ihrem 
Auslandsaufenthalt am Fach beraten.


Notenäquivalenztabellen zur Umrechnung der erbrachten Leistungen liegen vor.


Maßnahmen zur Erleichterung der sozialen und akademischen Integration internationaler Studierender an der 
UL und UL-Studierender während ihres Auslandsaufenthaltes sind vorgesehen.


Die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes, inklusive Erlass von ggf. anfallenden Studiengebühren, ist 
thematisiert.


Ressourcen zur Projektkoordination sind gesichert (Betreuung mobiler Studierender, Kommunikation mit den 
Partnerhochschulen etc.).


Beratung zu Möglichkeiten der Drittmitteleinwerbung ist erfolgt.


ÜBERGREIFENDE ANFORDERUNGEN 


Die angestrebten internationalen Kompetenzen sind klar ausgewiesen.


Festlegungen zum Niveau der Lehrsprache nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) 
wurden berücksichtigt. 


Festlegungen von Deutschanforderungen an Bewerber ausländischer Nationalität wurden berücksichtigt.


Das Bewerberniveau und Art und Zeitpunkt der Sprachnachweise (Deutsch und ggf. Fremdsprache) sind 
geklärt.


Innovative und international orientierte Lehrkomponenten (z.B. „blended learning“) sind ausgewiesen.


Die Einbindung ausländischer Gastdozenturen ist ausgewiesen.


Leitfaden für Studiengänge mit internationaler Ausrichtung  
zur Abstimmung mit dem Akademischen Auslandsamt


ANSPRECHPARTNERIN  
Tabea Mager 
Referentin Internationale Studiengänge 
Akademisches Auslandsamt  
     







AUF BASIS EINES INTEGRIERTEN CURRICULUMS SIND AUSLÄNDISCHE 
PARTNERHOCHSCHULEN AN DER ABSCHLUSSVERGABE BETEILIGT  
(DOUBLE DEGREE/JOINT DEGREE). 


Siehe übergreifende Anforderungen, außerdem: 


Die ausgewählte(n) Partnerhochschule(n) bieten einen klar erkennbaren curricularen Mehrwert und es besteht 
bereits längere Erfahrung in der Zusammenarbeit. 


Das Curriculum wurde gemeinsam erarbeitet und enthält neben dem Auslandsaufenthalt weitere Elemente (z.B. 
gemeinsame Sommerschulen, Co-Betreuung der Abschlussarbeit etc.), die das Programm klar von regulärem 
Austausch absetzt und eine gemeinsame Abschlussvergabe legitimiert.


An allen beteiligten Partnerhochschulen haben sich Vertreter der operativen und der Leitungsebene klar für das 
Programm ausgesprochen, Koordinatoren am Fach sind benannt.


Der curriculare Anteil an den Partnerhochschulen ist durch Kooperationsvereinbarungen bzw. 
Absichtserklärungen abgesichert.


Ein Mobilitätskonzept ist ausgearbeitet, das es den beteiligten Partnern ermöglicht, ihre jeweiligen Stärken 
einzubringen, jedoch auch ggf. abweichende Semesterrhythmen berücksichtigt.


Zeitpunkt, Dauer und Zweck des Auslandsaufenthalts ist klar gekennzeichnet („Mobilitätsfenster“) inklusive 
Darstellung der jeweiligen Semesterrhythmen der Partnerhochschulen


Die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen ist geregelt. Studierende werden hierzu vor ihrem 
Auslandsaufenthalt am Fach beraten.


Notenäquivalenztabellen zur Umrechnung der erbrachten Leistungen liegen vor.


Die Einbindung ausländischer Gastdozenturen und Beteiligung im Rahmen der Masterarbeit (Co-Betreuung) ist 
ausgewiesen.


Die Form des Abschlusses (double degree/joint degree) unter Berücksichtigung zutreffender Regularien und 
Gesetzgebungen aller Partnerhochschulen ist geklärt.


Maßnahmen zur Erleichterung der sozialen und akademischen Integration internationaler Studierender an der 
UL und UL-Studierender während ihres Auslandsaufenthaltes sind vorgesehen.


Die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes, inklusive Erlass von ggf. anfallenden Studiengebühren, ist 
thematisiert.


Ressourcen zur Projektkoordination sind gesichert (Betreuung mobiler Studierender, Kommunikation mit den 
Partnerhochschulen etc.).


Beratung zu Möglichkeiten der Drittmitteleinwerbung ist erfolgt.








// CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG DER STUDIENDOKUMENTE


Legen Sie die ausgefüllte Checkliste für die Befassung in der Studienkommission und für alle darauf folgenden Befassungen dem Antrag 
auf Änderung, bzw. auf Neufassung der Studiendokumente, bzw. dem Antrag auf wesentliche Änderung des Studienganges bei.  


C) NEUFASSUNG


bei umfassender Neugestaltung 
des Studienganges


im Kontext der externen Evaluation 
des Studienganges


Mit der aktuell notwendigen 
Änderungssatzung erlaubt es die 
Anzahl präexistenter 
Änderungssatzungen Studierenden 
und Lehrenden nicht mehr, die 
Gesamtregelung aus dem 
Vergleich und der 
Zusammenführung der bisherigen 
Änderungssatzungen inhaltlich zu 
erfassen. 


Rücksprache mit SG 21 ist erfolgt 


ÜBERGREIFEND


Vom Studienbüro auszufüllen: Bitte markieren Sie die Kästchen, wenn der beschriebene Sachverhalt auf Ihren Vorgang/Studiengang zutrifft.


Festlegung der Gesamtnotenberechnung nach § 12 MusterPO ist erfolgt Rücksprache mit SG 21 ist erfolgt 


Festlegung von Übergangsbestimmungen und ggf. Vorbereitung von Äquivalenzregelungen 
ist erfolgt Rücksprache mit SG 21 ist erfolgt 


Auswirkung der Änderungen auf die Modellierung ist berücksichtigt Rücksprache mit SG 26 ist erfolgt 


Festlegung des Datums des Inkrafttretens und Übersendung des maßgeblichen Auszugs aus 
dem Fakultätsratsbeschluss ist erfolgt 


Verwendung der Musterordnungen ist erfolgt 


(farbliche) Kennzeichnung der Änderungen in den Modulbeschreibungen und im 
Ordnungstext ist erfolgt 


Bei Studiengängen mit internationaler Ausrichtung:  
Trifft eines der folgenden Merkmale auf den Studiengang zu, beachten Sie bitte die Anlage und halten Rücksprache mit dem AAA. 


1) Obligatorische Teile des Studiengangs werden in einer Fremdsprache gelehrt.
2) Der Studiengang enthält einen obligatorischen Auslandsaufenthalt.
3) Auf Basis eines integrierten Curriculums sind ausländische Partnerhochschulen an der


Abschlussvergabe beteiligt (double degree/joint degree).


Rücksprache mit AAA ist erfolgt 


Anlage berücksichtigt  
(Link zur Anlage) 


A) ÄNDERUNGSSATZUNG


Die aktuelle Ordnung/ 
Änderungssatzung berücksichtigt die 
Vorgaben der Musterordnungen bzw. 
alle gesetzlichen Vorgaben des 
SächsHSFG. 


Der Umfang der Änderungen, die den 
Ordnungstext (PO/SO) sowie die 
Modulbeschreibungen betreffen, lassen 
sich gut lesbar in einer 
Änderungssatzung abbilden. 


Die Anzahl ggf. vorliegender, 
präexistenter Änderungssatzungen 
erlaubt es Studierenden und Lehrenden 
weiterhin, die Gesamtregelung aus dem 
Vergleich und der Zusammenführung der 
bisherigen Änderungssatzungen 
inhaltlich zu erfassen. 


Rücksprache mit SG 21 ist erfolgt 


B) WESENTLICHE ÄNDERUNG


Änderung der Studiengangbezeichnung


Änderung des Abschlussgrades (§ 1 
MusterSO)


Änderung der Profilzuordnung konsekutiv/
weiterbildend (§ 5 Abs. 1 MusterSO)


Änderung der Profilzuordnung 
anwendungsorientiert/forschungsorientiert


Einrichtung neuer Studienschwerpunkte/
Abschaffung von Studienschwerpunkten


Änderung Regelstudienzeit (§ 4 Abs. 1 
MusterSO)


Gesamtumfang des studentischen 
Arbeitsaufwandes (§ 4 Abs. 1 MusterSO)


Änderung des Studienorts


Änderung der Lehrsprache 


Rücksprache mit StQE ist erfolgt 


Vom Studienbüro auszufüllen: Bitte markieren Sie die Kästchen, wenn der beschriebene Sachverhalt auf Ihren Vorgang/Studiengang zutrifft.


Erlassen und Ändern von Studiendokumenten Checkliste zur Vorbereitung 


Version Beschluss Senat Genehmigung Rektorat gültig ab


2.0 12.03.2019 21.03.2019 01.04.2019 










// ANLAGE ZUR CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG DER STUDIENDOKUMENTE



OBLIGATORISCHE TEILE DES STUDIENGANGS WERDEN IN EINER FREMDSPRACHE GELEHRT.



Siehe übergreifende Anforderungen, außerdem: 



Entsprechende Personalressourcen für die fremdsprachige Lehre sind abgesichert.



DER STUDIENGANG ENTHÄLT EINEN OBLIGATORISCHEN AUSLANDSAUFENTHALT. 



Siehe übergreifende Anforderungen, außerdem: 



Für den im Ausland zu erbringenden Teil des Curriculums bestehen passfähige Hochschulpartnerschaften. 
Idealerweise regelt eine Kooperationsvereinbarung die wechselseitig anzuerkennenden Inhalte.



Zeitpunkt, Dauer und Zweck des Auslandsaufenthalts ist klar gekennzeichnet („Mobilitätsfenster“) inklusive 
Darstellung der jeweiligen Semesterrhythmen der Partnerhochschulen.



Die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen ist geregelt. Studierende werden hierzu vor ihrem 
Auslandsaufenthalt am Fach beraten.



Notenäquivalenztabellen zur Umrechnung der erbrachten Leistungen liegen vor.



Maßnahmen zur Erleichterung der sozialen und akademischen Integration internationaler Studierender an der 
UL und UL-Studierender während ihres Auslandsaufenthaltes sind vorgesehen.



Die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes, inklusive Erlass von ggf. anfallenden Studiengebühren, ist 
thematisiert.



Ressourcen zur Projektkoordination sind gesichert (Betreuung mobiler Studierender, Kommunikation mit den 
Partnerhochschulen etc.).



Beratung zu Möglichkeiten der Drittmitteleinwerbung ist erfolgt.



ÜBERGREIFENDE ANFORDERUNGEN 



Die angestrebten internationalen Kompetenzen sind klar ausgewiesen.



Festlegungen zum Niveau der Lehrsprache nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen (GER) 
wurden berücksichtigt. 



Festlegungen von Deutschanforderungen an Bewerber ausländischer Nationalität wurden berücksichtigt.



Das Bewerberniveau und Art und Zeitpunkt der Sprachnachweise (Deutsch und ggf. Fremdsprache) sind 
geklärt.



Innovative und international orientierte Lehrkomponenten (z.B. „blended learning“) sind ausgewiesen.



Die Einbindung ausländischer Gastdozenturen ist ausgewiesen.



Leitfaden für Studiengänge mit internationaler Ausrichtung  
zur Abstimmung mit dem Akademischen Auslandsamt



ANSPRECHPARTNERIN  
Tabea Mager 
Referentin Internationale Studiengänge 
Akademisches Auslandsamt  
     











AUF BASIS EINES INTEGRIERTEN CURRICULUMS SIND AUSLÄNDISCHE 
PARTNERHOCHSCHULEN AN DER ABSCHLUSSVERGABE BETEILIGT  
(DOUBLE DEGREE/JOINT DEGREE). 



Siehe übergreifende Anforderungen, außerdem: 



Die ausgewählte(n) Partnerhochschule(n) bieten einen klar erkennbaren curricularen Mehrwert und es besteht 
bereits längere Erfahrung in der Zusammenarbeit. 



Das Curriculum wurde gemeinsam erarbeitet und enthält neben dem Auslandsaufenthalt weitere Elemente (z.B. 
gemeinsame Sommerschulen, Co-Betreuung der Abschlussarbeit etc.), die das Programm klar von regulärem 
Austausch absetzt und eine gemeinsame Abschlussvergabe legitimiert.



An allen beteiligten Partnerhochschulen haben sich Vertreter der operativen und der Leitungsebene klar für das 
Programm ausgesprochen, Koordinatoren am Fach sind benannt.



Der curriculare Anteil an den Partnerhochschulen ist durch Kooperationsvereinbarungen bzw. 
Absichtserklärungen abgesichert.



Ein Mobilitätskonzept ist ausgearbeitet, das es den beteiligten Partnern ermöglicht, ihre jeweiligen Stärken 
einzubringen, jedoch auch ggf. abweichende Semesterrhythmen berücksichtigt.



Zeitpunkt, Dauer und Zweck des Auslandsaufenthalts ist klar gekennzeichnet („Mobilitätsfenster“) inklusive 
Darstellung der jeweiligen Semesterrhythmen der Partnerhochschulen



Die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen ist geregelt. Studierende werden hierzu vor ihrem 
Auslandsaufenthalt am Fach beraten.



Notenäquivalenztabellen zur Umrechnung der erbrachten Leistungen liegen vor.



Die Einbindung ausländischer Gastdozenturen und Beteiligung im Rahmen der Masterarbeit (Co-Betreuung) ist 
ausgewiesen.



Die Form des Abschlusses (double degree/joint degree) unter Berücksichtigung zutreffender Regularien und 
Gesetzgebungen aller Partnerhochschulen ist geklärt.



Maßnahmen zur Erleichterung der sozialen und akademischen Integration internationaler Studierender an der 
UL und UL-Studierender während ihres Auslandsaufenthaltes sind vorgesehen.



Die Finanzierung des Auslandsaufenthaltes, inklusive Erlass von ggf. anfallenden Studiengebühren, ist 
thematisiert.



Ressourcen zur Projektkoordination sind gesichert (Betreuung mobiler Studierender, Kommunikation mit den 
Partnerhochschulen etc.).



Beratung zu Möglichkeiten der Drittmitteleinwerbung ist erfolgt.
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Universität Leipzig  
 
 


Ordnung zur Evaluation von Lehre  
und Studium an der Universität Leipzig1  
 
Vom 1. April 2019  
 
 
 
Aufgrund der §§ 9 Abs. 5, 14 Abs. 3 S. 2 des Gesetzes über die Freiheit der 
Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – 
SächsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 
(SächsGVBl. S. 3), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes begleitender 
Regelungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 (Haushaltsbegleitgesetz 
2019/2020 – HBG 2019/2020) vom 14. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 782), 
hat die Universität Leipzig am 21. März 2019 folgende Evaluationsordnung 
erlassen. 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
Präambel 
§ 1  Geltungsbereich  
§ 2  Verfahren und Grundsätze  
§ 3  Ziele der Evaluation von Lehre und Studium 
§ 4  Zuständigkeiten    
§ 5  Evaluation von Lehrveranstaltungen 
§ 6  Evaluation von Studiengängen  
§ 7  Befragungen der Absolventinnen 
§ 8  Umgang mit Befragungs- und Evaluationsergebnissen 
§ 9  Datenschutz und Aufbewahrungsdauer 
§ 10  Inkrafttreten    
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1  In dieser Ordnung gelten die grammatisch femininen Personenbezeichnungen gleichermaßen für alle Per-


sonen. 







 


Präambel 
 
Die in dieser Ordnung geregelte Evaluation von Lehre und Studium ist Teil 
eines Systems, das die Universität Leipzig gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 Sächs-
HSFG zur Sicherung der Qualität ihrer Arbeit einrichtet und das sie intern, in 
angemessenen Zeitabständen auch extern, evaluieren lässt. Grundlage dieser 
Ordnung ist neben dem SächsHSFG der Zentrale Kriterienkatalog zur Einrich-
tung, Durchführung, Evaluation, Begutachtung von modularisierten Studien-
gängen an der Universität Leipzig (ZKK) als das zentrale und verbindliche 
Bezugsdokument im Qualitätsmanagement der Universität Leipzig. Er vereint 
alle wesentlichen internen und externen Vorgabedokumente. Dazu zählen ins-
besondere der Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse 
(HQR), die Musterrechtsverordnung zum Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
sowie die einschlägigen Vorgaben der Kultusministerkonferenz, des Akkredi-
tierungsrates und der Hochschulrektorenkonferenz.  
 
 


§ 1 
Geltungsbereich 


 
(1) Die Evaluationsordnung regelt die Evaluation von Lehre und Studium an 


der Universität Leipzig nach § 9 Abs. 5 SächsHSFG sowie den Umgang 
mit den personenbezogenen Daten im Rahmen der Evaluationsverfahren 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 SächsHSFG. i.V.m. §§ 1, 10, 11 Sächsische Hoch-
schulpersonendatenverordnung (SächsHSPersDatVO). Sie gilt für alle 
Fakultäten und Einrichtungen der Universität Leipzig, die Lehre durch-
führen. Sie erstreckt sich auf alle Studiengänge der Universität Leipzig.  


 
(2) Die Festlegungen der Medizinischen Fakultät im Evaluationskonzept 


„Evaluation von Studium und Lehre an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Leipzig“ bleiben von den Regelungen dieser Evaluationsord-
nung unberührt. 
 
 


§ 2 
Verfahren und Grundsätze  


 
(1) Die Evaluation setzt sich aus der Entwicklung plausibler Fragestellun-


gen, den Befragungen sowie dem Ableiten und Nachhalten von Maßnah-
men zusammen. Für die Entwicklung von Fragestellungen werden insbe-
sondere Kenndaten zur Absolventenquote, zur mittleren Studiendauer 
und zum Studienerfolg herangezogen.  


 







 


(2) Die Evaluation von Lehre und Studium an der Universität Leipzig um-
fasst die Lehrveranstaltungsevaluation, die interne Evaluation der Studi-
engänge sowie die externe Evaluation der Studiengänge. Die Lehrveran-
staltungsevaluation und die interne Evaluation der Studiengänge bilden 
jeweils die Grundlage für die externe Evaluation eines Studienganges. 
Mit der externen Evaluation des Studienganges wird der Evaluationszyk-
lus abgeschlossen.  


 
(3) Die Lehrveranstaltungsevaluation, die interne und externe Evaluation der 


Studiengänge sind so aufeinander abgestimmt, dass aller sechs Jahre ein 
vollständiger Evaluationszyklus abgeschlossen wird. 


 
(4) Evaluationsverfahren und -instrumente sind grundsätzlich darauf auszu-


richten, dass Ziel, Verfahrensaufwand und Ergebnis in einem angemes-
senen Verhältnis zueinander stehen. Kann dies nicht gewährleistet wer-
den, wird das betreffende Evaluationsverfahren ausgesetzt und dies ein-
schließlich der Gründe im Lehrbericht dokumentiert. 


 
(5) Alle an Lehre und Studium beteiligten Mitglieder und Angehörigen der 


Universität haben im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung die Pflicht, aktiv 
an der Evaluation mitzuwirken.  


 
(6) Alle am Evaluationsprozess beteiligten Personen und Gremien, die 


Kenntnis von den Befragungsergebnissen erhalten, sind zur Verschwie-
genheit über diese Ergebnisse verpflichtet. 
 
 


§ 3 
Ziele der Evaluation von Lehre und Studium 


 
(1) Zentrales Ziel der Evaluation ist die Einschätzung, Sicherung und Wei-


terentwicklung der Qualität von Lehre und Studium. Die Evaluation als 
ein Verfahren der Selbstevaluation bildet den Kern der Analyse von 
Chancen, Risiken, Stärken und Schwächen gemäß ihrer Zielsetzung. Sie 
ist zudem der Ausgangspunkt zur Identifizierung von Potentialen und 
Entwicklung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Lehrveranstal-
tungen, Modulen und Studiengängen. Für die Evaluation erfolgt die Ent-
wicklung der Fragestellungen interessengeleitet und umfasst da-
bei eine Entwicklungsperspektive. 
 


(2) Die Evaluation von Lehre und Studium dient unter anderem dazu,  
 


 den Lehrveranstaltungsverantwortlichen eine datenbasierte Rück-







 


meldung zu der Einschätzung der Qualität der Veranstaltung und/o-
der ihren Teilen, dem Organisationsrahmen und den hieran Beteilig-
ten zu geben,  


 die Stärken und Schwächen von Lehrveranstaltungen, Modulen und 
Studiengängen herauszuarbeiten,  


 die Studien- und Prüfungsabläufe zu optimieren, die Kommunikation 
in den Fächern und Studiengängen sowie zwischen allen an Lehre 
und Studium Beteiligten zu fördern,  


 jeder Lehrenden Hinweise zur Weiterentwicklung der Lehrqualität zu 
geben,  


 den Studierenden Informationen über und Einflussmöglichkeiten auf 
die Qualität von Lehre und Studium durch angemessene Einbezie-
hung bereit zu stellen, 


 Auffälligkeiten auf Ebene der Kenndaten (Absolventen, Studien-
dauer, Studienerfolg) aufzuklären und ggf. Handlungsmöglichkeiten 
abzuleiten. 
 


(3) Die Evaluation ist als wesentlicher Grundbestandteil des Qualitätsmana-
gements von Lehre und Studium in das entsprechende universitäre Steu-
erungshandeln eingebunden. 


 
 


§ 4 
Zuständigkeiten 


 
(1) Der Senat ist für die Aufstellung der Grundsätze für die Evaluation der 


Lehre zuständig. Damit legt der Senat fest, worin die Kriterien der Eva-
luation bestehen und in welchen Fällen die Befragungsergebnisse als kri-
tisch zu bewerten sind und etwaigen Handlungsbedarf anzeigen.  


 
(2) Das Rektorat ist dafür verantwortlich, dass die ordnungsmäßige Evalua-


tion stattfinden kann und Regelkreise in den Fakultäten und Einrichtun-
gen mit Lehre geschlossen werden. 


 
(3) An der Fakultät verantwortet die Studiendekanin die Evaluation. Sie kann 


für die Evaluation eines Studienganges verantwortliche Personen beauf-
tragen und die Studienbüros in die Konzeption, Durchführung und Aus-
wertung der Evaluationen in den jeweiligen Studiengängen einbeziehen. 
Die Fakultäten können eigene Durchführungsbestimmungen erlassen.  


 
(4) Die Studienkommission beschließt für das Studienjahr den Evaluations-


plan für den Studiengang und die Lehrveranstaltungen. Sie definiert für 
jede Befragungsebene einen Rahmen für die jeweils einzusetzenden Fra-
gebögen.  







 


(5) Die Lehrperson bzw. die Studiengangverantwortliche kann die einzuset-
zenden Fragebögen individualisieren und führt die Befragung papierba-
siert oder online durch. 


 
(6) Für die Evaluation in den Zentralen Einrichtungen, die Lehre durchfüh-


ren, ist die jeweilige Leitung zuständig. Sie definiert für jede Befragungs-
ebene einen Rahmen für die jeweils einzusetzenden Fragebögen, die von 
der jeweiligen Lehrenden und Studiengangverantwortlichen individuali-
siert werden können. 


 
(7) Die Verantwortung für die Evaluation der lehrerbildenden Studiengänge 


tragen das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) und das 
Rektorat in Abstimmung mit den an der Lehrerbildung beteiligten Fakul-
täten. 


 
(8) Die Evaluationsverfahren werden vom Rektorat in einem standardisier-


ten Verfahren begleitet und koordiniert. Für die externe Evaluation der 
Studiengänge werden die zu beauftragenden externen Expertinnen vom 
Rektorat im Einvernehmen mit der Dekanin und Studiendekanin der be-
treffenden Fakultät bestellt.  


 
(9) Das Rektorat beauftragt die Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Lehre 


und Studium (Stabsstelle QE), die Konzeption, Durchführung und Aus-
wertung von Befragungen zu unterstützen. Sie ist die Ansprechpartnerin 
und Beraterin für Fragen im Zusammenhang mit der Evaluation. Sie kann 
auch für die Lösung von Konfliktfällen, die mit den konkreten Befra-
gungsprozessen verbunden sind, angesprochen werden.  


 
(10) Für den Umgang mit Befragungs- und Evaluationsergebnissen gilt § 8 


Abs. 3, 6 und 8 für den Datenschutz und die Aufbewahrungsdauer § 9 
Abs. 2 und 3. 


 
(11) Der Qualitätsmanagement-Beirat2 kann zur strategischen Weiterentwick-


lung des Evaluationssystems hinzugezogen werden. 
 
 
 
 
 


                                                      
2 Die Rolle des Qualitätsmanagement-Beirats ist im Qualitätsmanagement-Handbuch beschrieben. Da-


nach soll er das QMS der UL regelmäßig einer kritischen Reflexion unterziehen und Input zu seiner 
Weiterentwicklung offerieren.   


 
 







 


§ 5 
Evaluation von Lehrveranstaltungen 


 
(1) Zweck der Lehrveranstaltungsevaluation ist die Überprüfung der Lehr-


qualität und das Herausarbeiten von Verbesserungspotenzialen. Lehrver-
anstaltungsbewertungen sollen in der Regel während der Vorlesungszeit 
durchgeführt werden, um die Ergebnisse mit den Studierenden zu disku-
tieren und gegebenenfalls Änderungen in der Qualität zu erwirken.  


 
(2) Lehrveranstaltungen, die mindestens einmal im Studienjahr angeboten 


werden, werden grundsätzlich aller drei Jahre evaluiert. Die Studienkom-
mission kann kürzere Evaluationsintervalle festlegen.  


 
(3) Eine Übersicht über die zu evaluierenden Lehrveranstaltungen wird von 


der Fakultät spätestens in der fünften Vorlesungswoche des Semesters 
veröffentlicht. Für die zentralen Einrichtungen veröffentlicht die Leitung 
die entsprechende Übersicht zum gleichen Zeitpunkt. 


 
(4) Die Lehrveranstaltungsevaluation ist in der Regel im Laufe der Vorle-


sungszeit des jeweiligen Semesters durchzuführen.  
 
(5) Die für eine Lehrveranstaltung Verantwortliche führt die Evaluation 


durch. Die Studierenden bewerten die Veranstaltung. Die Befunde der 
studentischen Bewertung werden in der Regel während der letzten Lehr-
veranstaltung im Semester von der für die Lehrveranstaltung Verantwort-
lichen vorgestellt und gemeinsam mit den Studierenden ausgewertet. 


 
(6) Lehrveranstaltungen, die in einen Studiengang importiert werden, wer-


den ausgehend vom importierenden Studiengang in Abstimmung mit der 
anbietenden Einheit evaluiert und ausgewertet.   


 
(7) Modulevaluationen können als Sonderform der Lehrveranstaltungseva-


luation durchgeführt werden. Eine Kopplung von Modul- und Lehrver-
anstaltungsevaluation ist möglich, wenn die Belastbarkeit der Ergebnisse 
auf beiden Ebenen dadurch nicht eingeschränkt wird. 
 


 
§ 6 


Evaluation von Studiengängen 
 


(1) Die Evaluation von Studiengängen dient der Sicherung und der systema-
tischen Weiterentwicklung der Qualität der Studiengänge und schließt 







 


eine Evaluation der Studienbedingungen und der das Studium beeinflus-
senden Beratungs- und Organisationsprozesse ein. Im Rahmen dieser 
Verfahren werden die Studiengänge daraufhin überprüft, ob sie den Vor-
gaben des ZKK entsprechen, d.h.  
 


 die Studiengangziele sind transparent und nachvollziehbar, 
 die zu vermittelnden Kompetenzen sind schlüssig in den Modulzielen 


dargelegt,  
 das Curriculum, die Bezüge innerhalb und zwischen den Modulen, 


das didaktische Konzept und das Prüfkonzept sind stimmig, 
 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen sind im Verhältnis dazu 


plausibel,  
 die Arbeitslast im Studiengang ist realistisch eingeschätzt und die 


Vergabe von Leistungspunkten transparent, 
 Studierende erwerben auch überfachliche Kompetenzen und    
 die Organisation und Durchführung des Studiengangs (Unterstützung 


und Beratung, Prüfungsorganisation, Nachteilsausgleich, Diploma 
Supplement, etc.) sowie die Ressourcen (Personal, Finanz- und Sach-
ausstattung, Kooperationen etc.) sind hinreichend.  
 


Darüber hinaus wird berücksichtigt, ob die Kenndaten (insbesondere zu 
Studienanfängerinnen, Absolventinnen, Studiendauer und Studiener-
folg), die Ergebnisse der Befragungen der Studierenden und die Erkennt-
nisse zum Verbleib der Absolventinnen einen Veränderungsbedarf er-
kennen lassen.   
 
Den Besonderheiten von Studiengängen, die mit einer staatlichen oder 
kirchlichen Prüfung abschließen, ist dabei Rechnung zu tragen. 


 
(2) Gegenstand der Evaluation ist ein Studiengang als Ganzes einschließlich 


seiner variablen Bestandteile (Wahlbereich, Praktikum, Schlüsselqualifi-
kationsmodule usw.). Studiengänge bzw. Fachrichtungen können in ei-
nem Evaluationsverfahren gebündelt werden, wenn eine sach- und fach-
gerechte Begutachtung eines solchen Bündels gesichert ist und gemäß 
den einschlägigen Erfahrungen valide Ergebnisse erbringt. Strukturierte 
Studiengangsteile und Teilstudiengänge (insbesondere im Lehramt) kön-
nen zusätzlich evaluiert werden.  
 


(3) Mindestens aller drei Jahre werden Studierende jeweils im abschließen-
den Studienjahr von Bachelor- und Masterstudiengängen im Rahmen ei-
ner internen Evaluation der Studiengänge befragt. Ergänzend können 
auch Studierende in früheren Fachsemestern befragt werden.  


 
 







 


(4) Die externe Evaluation der Studiengänge wird für jeden Studiengang alle 
sechs Jahre durchgeführt. Das Nähere ist im Qualitätsmanagement-Hand-
buch als Prozess der Begutachtung von Studiengängen durch Externe ge-
regelt. Die Kombination von interner und externer Evaluation eines Stu-
diengangs erfolgt zyklisch. Neu eingerichtete oder wesentlich veränderte 
Studiengänge sind spätestens nach Ablauf der Regelstudienzeit in einer 
internen und externen Evaluation zu überprüfen.  


 
 


§ 7 
Befragungen der Absolventinnen 


 
(1) Die Befragung der Absolventinnen erfolgt in der Regel im Rahmen der 


vom sächsischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst beauf-
tragten Sächsischen Absolventenstudie (der Technischen Universität 
Dresden).  
 


(2) Die Fakultäten können eigene Absolventinnenbefragungen durchführen. 
Das Rektorat erhält einen Ergebnisbericht zu den durchgeführten Evalu-
ationen.  


 
 


§ 8 
Umgang mit Befragungs- und Evaluationsergebnissen 


 
(1) Im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation sind folgende drei Merk-


male verpflichtende Bestandteile der Befragung der Studierenden: 
 


 Die Ziele der Lehrveranstaltung sind transparent. 
 Der Aufbau der Lehrveranstaltung ermöglicht das Erreichen der 


Ziele.   
 Die Lehrveranstaltung hat meinen Lernfortschritt maßgeblich unter-


stützt.  
 


Weitere Merkmale können erhoben werden 
 


(2) Für die Einordnung der Befragungsergebnisse der Lehrveranstaltungs-
evaluation werden aus allen Lehrveranstaltungsbefragungen der jeweili-
gen Fakultät die Einzelergebnisse zu den Pflichtmerkmalen herangezo-
gen. Fällt das Urteil der Studierenden in einem Pflichtmerkmal einer 
Lehrveranstaltung schlechter aus, als dies in 90 % aller Befragungen die-
ser Art der letzten drei Jahre der Fall ist, so wird das als Abweichung 
eingestuft. 







 


Eine positive Abweichung ist gegeben, wenn das Urteil der Studierenden 
in einem Pflichtmerkmal einer Lehrveranstaltung besser ausfällt, als dies 
in 90 % aller Befragungen dieser Art der letzten drei Jahre der Fall ist. 
 


(3) Befragungsergebnisse einer Lehrveranstaltungsevaluation sind für die je-
weilige Lehrperson bestimmt.   
 


 Die Stabsstelle QE verfasst zu den Befragungen der Lehrveranstal-
tungsevaluationen 
a) einen individuellen Ergebnisbericht (Report) mit der Einordnung 


der Ergebnisse zu den drei Pflichtmerkmalen in Bezug auf die 
Fakultätsverteilung für die Lehrperson, 


b) einen Ergebnisbericht zu den Pflichtmerkmalen mit aggregierten 
Prozessdaten zu den Lehrveranstaltungsevaluationen der gesam-
ten Fakultät für die Studiendekanin. 


 Die Lehrperson interpretiert die Befragungsergebnisse und leitet ggf. 
Handlungsbedarf ab. Liegen Abweichungen in Bezug auf die Merk-
malsfragen vor, erfolgt eine gemeinsame Bewertung durch die Lehr-
person mit der Studiendekanin, inwieweit diese Abweichungen auf 
Qualitätsprobleme hinweisen. Ist dies der Fall, werden Handlungs-
möglichkeiten und Maßnahmen abgeleitet und dokumentiert, die auf 
eine Qualitätsverbesserung hinwirken. Diese gemeinsame Einord-
nung wird in der Regel durch die Lehrperson initiiert. Stellen die Ab-
weichungen eine positive Abweichung dar, kann dies bei der Vertei-
lung von Mitteln in der Fakultät berücksichtigt werden. 


 Die Studienkommission muss in die Einordnung und Bewertung der 
Ergebnisse sowie in die Entwicklung von Maßnahmen einbezogen 
werden. 
 


(4) Im Rahmen der internen Evaluation der Studiengänge sind folgende drei 
Merkmale verpflichtende Bestandteile der Befragung der Studierenden: 
 


 Transparenz der Ziele des Studiengangs  
 Aufbau des Studiengangs  
 Erreichen der Qualifikationsziele 


 
Weitere Merkmale können erhoben werden. 


 
(5) Bei der internen Evaluation der Studiengänge liegen Abweichungen in 


den Befragungsergebnissen dann vor, wenn das Urteil der Studierenden 
negativ ausfällt. Das heißt, dass mindestens eines der drei Pflichtmerk-
male im arithmetischen Mittel mit größer als 3,0 bewertet wird - auf einer 
Skala von 1 bis 5, wobei 1 das beste Ergebnis ist.  
 







 


(6) Die Befragungsergebnisse einer internen Evaluation der Studiengänge 
sind für die Studiengangverantwortliche bestimmt.  
 


 Die Stabsstelle QE verfasst zu den Befragungen der internen Evalua-
tionen der Studiengänge 
a) einen Ergebnisbericht (Report) einschließlich aller Freitextant-


worten für die Studiengangverantwortliche, 
b) einen Ergebnisbericht ausschließlich der Freitextantworten für 


die Studiendekanin, Dekanin, Studienkommission sowie für das 
Rektorat. 


 Die Studiengangverantwortliche und die am Studiengang beteilig-
ten Lehrpersonen interpretieren in Zusammenarbeit mit der Studi-
enkommission die Befragungsergebnisse und leiten ggf. Handlungs-
bedarf ab. Liegen Abweichungen in Bezug auf die Merkmalsfragen 
vor, erfolgt eine gemeinsame Bewertung von Studiengangverant-
wortlicher, Studiendekanin und Studienkommission, inwieweit 
diese Abweichungen auf Qualitätsprobleme hinweisen. Ist dies der 
Fall, werden Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen abgeleitet 
und dokumentiert, die auf eine Qualitätsverbesserung hinwirken. 
Die Maßnahmen sind auf die Hochschulentwicklungsplanung3 in 
ihrer aktuellen Fassung hin abzustimmen. Diese gemeinsame Ein-
ordnung wird i.d.R. durch die Studiengangverantwortliche initiiert. 


 
(7) In allen Befragungen der Lehrveranstaltungsevaluationen und der inter-


nen Evaluationen der Studiengänge sind die Angaben zu a) Fachsemes-
ter, b) Abschluss und c) Studiengang verpflichtend zu erfragen.  


 
(8) Sollte eine Fakultät über ein alternatives Modell zur Schließung von Re-


gelkreisen auf Ebene der Evaluation von Lehrveranstaltungen und der in-
ternen Evaluation von Studiengängen operieren wollen, so muss dies 
vom Rektorat in Bezug auf seine Steuerungswirkung als äquivalent ein-
geschätzt und genehmigt werden. Das Rektorat kann hierfür eine externe 
gutachterliche Einschätzung hinzuziehen.   
 


(9) Im Ergebnis einer externen Evaluation der Studiengänge beschließt der 
Fakultätsrat die umzusetzenden Maßnahmen.  
 


(10) Ergebnisse der Evaluationen sind in geeigneter Weise unter Berücksich-
tigung des Datenschutzes gemäß § 9 dieser Ordnung fakultätsintern zu 
veröffentlichen und summarisch einschließlich der Konsequenzen im 
Lehrbericht auszuweisen. Die Fakultäten können unter Beachtung des 
Datenschutzes die Gutachten der externen Evaluation der Studiengänge 


                                                      
3  Hochschulspezifische Entwicklungsplanung der Universität Leipzig (HEP) 







 


veröffentlichen, wenn das Einverständnis der Gutachterinnen vorliegt. 
 
 


§ 9 
Datenschutz und Aufbewahrungsdauer 


 
(1) Bei der Durchführung der Evaluation sind die allgemeinen datenschutz-


rechtlichen Bestimmungen von allen beteiligten Mitgliedern und Ange-
hörigen der Universität Leipzig einzuhalten. Die Veröffentlichung von 
Evaluationsberichten erfolgt anonymisiert und sachbezogen. 


 
(2) Evaluationsberichte, Zwischenberichte, Gutachten sowie die dafür not-


wendigen Erhebungsdaten mit Personenbezug werden nach acht Jahren 
vernichtet. Für die Aufbewahrung und Vernichtung ist zentral die Stabs-
stelle QE, an den Fakultäten die Studiendekanin und an den zentralen 
Einrichtungen die Leiterin zuständig. Sie stellen sicher, dass ausschließ-
lich Befugte nach § 8 den Zugang zu den Berichten erhalten.  


 
(3) Bei Lehrveranstaltungsevaluationen und internen Evaluationen der Stu-


diengänge werden Erhebungsinstrumente (ausgefüllte Fragebögen) zent-
ral (Stabsstelle QE) für zwölf Monate aufbewahrt und anschließend ver-
nichtet. 


 
(4) Erhalten Gutachterinnen im Rahmen der externen Evaluation Kenntnis 


von Befragungs- und Evaluationsergebnissen, sind sie zur Verschwie-
genheit über die Ergebnisse zu verpflichten. Sie sind darüber zu infor-
mieren, dass personenbezogene Daten, die im Rahmen der externen Be-
gutachtung zur Verfügung gestellt werden, unmittelbar nach vertraglich 
geregeltem Abschluss des Verfahrens zu vernichten sind.   


 
(5) Eine nach § 8 befugte Person ist verpflichtet, die Daten unverzüglich bei 


Ausscheiden aus dem Amt zu löschen bzw. zu vernichten.  
 
(6) Die Datenschutzbeauftragte der Universität Leipzig ist bei der Entwick-


lung von Verfahren und Instrumentarien der Evaluation zu beteiligen. 
Vor der Einführung derartiger Verfahren ist ihr Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.  


 
 
 
 
 
 







 


§ 10 
Inkrafttreten 


 
Die Evaluationsordnung wurde am 12. März 2019 vom Senat beschlossen. Das  
Rektorat hat am 21. März 2019 sein Benehmen hierzu hergestellt. Das Beneh-
men mit den Fakultätsräten und dem Student_innenRat wurde zuvor herge-
stellt. Die Ordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität 
Leipzig veröffentlicht und tritt zum 1. April 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Ordnung zur Evaluation von Lehre und Studium an der Universität Leipzig 
vom 2. September 2015 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität 
Leipzig Nr. 40, S. 1 bis 11) außer Kraft. 
 
Leipzig, den 1. April 2019   
 
 
 
 
Professor Dr. med. Beate A. Schücking  
Rektorin  
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1. ZIELSTELLUNG DER STUDENTISCHEN STELLUNGNAHME 


Die studentische Stellungnahme ist ein wesentlicher Teil des fakultären Lehrberichtsverfahrens und 
kommentiert den Selbstbericht, den die Studiengangverantwortliche zu einem Studiengang verfasst 
hat. Die studentischen Stellungnahmen zu einzelnen Studiengängen werden im weiteren Verlauf 
des Lehrberichtsverfahrens an einer Fakultät zunächst in der Studienkommission und im Fakultätsrat 
zur Kenntnis genommen. Anschließend werden diese studentischen Stellungnahmen zu einer Zu-
sammenfassung aggregiert, welche schließlich – im Wortlaut unverändert – in den universitären 
Lehrbericht eingeht und veröffentlicht wird. Damit ist die studentische Stellungnahme eines der zent-
ralen Dokumente, die im Lehrberichtsverfahren entstehen und die Qualität von Lehre und Studium 
dokumentieren sowie interpretieren. 


Ziel der Stellungnahme ist es einerseits, einen Kommentar zur im Selbstbericht beschriebenen Stu-
dienrealität abzugeben. Im Rahmen dieser Kommentarfunktion sollen die Aussagen im Selbstbericht 
auf ihre Stimmigkeit hin geprüft werden. Damit ist die studentische Stellungnahme ein wichtiges 
Korrektiv für den Selbstbericht und hat das Potential, die dort niedergelegte Sichtweise zu relativie-
ren oder um studentische Sichtweisen zu ergänzen. 


Das zweite Ziel der Stellungnahme besteht darin, eine eigene Bewertung der Qualität von Lehre 
und Studium vorzunehmen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, sind alle Fragen, die in der 
zweiten und dritten Rubrik der studentischen Stellungnahme enthalten sind („Studienbedingungen“, 
„Trends und Perspektiven“), auszufüllen. Im Rahmen der offerierten Fragen ist es den Studierenden 
damit möglich, dem Selbstbericht eine spezifische eigene Sichtweise auf Lehre und Studium an die 
Seite zu stellen, die nicht nur in den fakultären Gremien (Studienkommission, Fakultätsrat) gelesen 
wird, sondern auch in aggregierter Form in den universitären Lehrbericht eingeht und damit inte-
ressierten universitätsinternen und -externen Adressaten zur Verfügung steht. 


Die Universität Leipzig begreift Lehre und Studium als soziale Praxis, die aus der gelungene Inter-
aktion von Studierenden und Lehrenden hervorgeht. Übereinkünfte über die „Qualität“ von Lehre 
und Studium sind folglich Ergebnis diskursiver Prozesse, in die unterschiedliche Perspektiven, Erfah-
rungen und Ansprüche eingehen. Voraussetzung dafür ist, dass Kritik offen, kollegial und insgesamt 
ziel- und sachorientiert vorgebracht wird. Von dieser Kultur der Kollegialität getragen kann studen-
tische Kritik immer wieder als Anlass einer Selbstvergewisserung und Aktualisierung von Überein-
künften über „Qualität“ dienen und als Ressource für die Weiterentwicklung von Lehrveranstaltun-
gen, Modulen und Studiengängen fruchtbar gemacht werden. Wichtig ist, dass sich die gemachten 
Angaben auf den Berichtszeitraum beziehen, zu dem der Selbstbericht verfasst wurde. Gegebe-
nenfalls sollten aktuelle Monita zu Studium und Lehre dem fakultären Beschwerdemanagement zu-
geführt sowie für zukünftige Lehrberichte dokumentiert werden. 
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2. INHALT DER STUDENTISCHEN STELLUNGNAHME ZUM SELBSTBERICHT 


Die Stellungnahme des Fachschaftsrats zum Selbstbericht besteht aus den drei Hauptgliederungs-
punkten: 


 Kommentierung des Selbstberichts, 
 Einschätzung der Studienbedingungen, 
 Trends und Perspektiven des Studiengangs. 


Die drei großen Hauptgliederungspunkte sind nicht hundertprozentig trennscharf, thematisieren 
aber jeder für sich eigene Schwerpunkte, die unabhängig voneinander diskutiert werden müssen, 
um die Studierbarkeit eines Studiengangs einschätzen zu können. 


2.1. Kommentierung des vorgelegten Selbstberichtes 


Zunächst ist der Fachschaftsrat aufgefordert, den von der Studiengangverantwortlichen vorgelegten 
Selbstbericht zu kommentieren bzw. einzuschätzen. Ziel ist es, zu prüfen, ob die Aussagen des 
Selbstberichts zum Studiengang kongruent mit der erlebten tatsächlichen Praxis im Studiengang 
sind. Die Kommentierung bzw. Einschätzung des Selbstberichts durch die Studierendenvertreterin-
nen ist damit ein wichtiges Korrektiv, um den Selbstbericht auf Stichhaltigkeit zu prüfen. 


2.2. Einschätzung der Studienbedingungen 


a. Einschätzung von Stärken und Schwächen 


Im Bereich der Stärken- und Schwächeneinschätzung sind verschiedene Themen denkbar, die je-
weils positiv wie negativ diskutiert werden können. Im Folgenden werden einige Themen und Fra-
gestellungen angeregt, die – bezogen auf die Stärken und Schwächen eines Studiengangs – erfah-
rungsgemäß eine hohe Relevanz für Studierende haben. 


Einhaltung der Regelstudienzeit: Die Einhaltung der für einen Studiengang angegebenen Regelstu-
dienzeit ist ein zentraler Indikator für dessen Studierbarkeit. Die Einhaltung der Regelstudienzeit 
korreliert stark mit dem Arbeitsaufwand, Praktika, Auslandsaufenthalten oder den Rahmenbedin-
gungen von Abschlussarbeiten. 


Modulauswahl, -einschreibung und nachträgliche -änderung: Die Auswahl von Lehrveranstaltungen 
und Modulen muss für ein zielorientiertes und zügiges Studieren gewährleistet sein. Für die studen-
tische Zufriedenheit muss eine gewisse Wahlfreiheit sichergestellt werden. Eine weitere Frage, die 
für die Studierenden oft virulent wird, ist jene, ob sie die gewählten Module und Veranstaltungen 
tatsächlich auch belegen können. Darüber hinaus ist auch die nachträgliche Änderung von Modu-
len, also die Umschreibung in ein anderes Modul, ein Thema, das die Studierenden beschäftigt. 
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Modularisierung: Mitunter können Studierende zuallererst an- und aufzeigen, wenn sich einem Stu-
diengang noch Entwicklungsmöglichkeiten bezüglich der Modularisierung bieten. Diese können 
z. B. in einer besseren inhaltlichen Abstimmung der einzelnen Veranstaltungen eines Moduls oder 
in der Gestaltung der Prüfungsleistung bestehen. 


Workload: Die adäquate Dosierung des Workloads ist für Studiengänge ein komplexes Unterfan-
gen. Studierende unterscheiden sich oft bezüglich des in das Studium eingebrachten Vorwissens, 
ihrer auch innerhalb ihres Studiums jeweils sehr individuellen Bildungsbiografie und nicht zuletzt in 
ihren Bildungsinteressen. Gleichzeitig müssen und wollen Lehrende mit unterschiedlichen Lerntypen 
umgehen. Lehrveranstaltungen, Module und den Studiengang insgesamt so auszugestalten, dass 
Präsenz- und Selbststudium in Balance sind und Studierende zudem hinreichend Rückmeldungen 
über ihren Lernstand erhalten (Protokolle, Testate etc.), ist eine tägliche Herausforderung. Entspre-
chend sind Lehrende darauf angewiesen, frühzeitig und konstruktiv dann ein Signal zu erhalten, 
wenn die Arbeitsbelastung im Studium aus der Sicht der Studierenden ggf. nachjustiert werden 
sollte. 


Arbeits- und Verfahrensweise im Studiengang: Die Arbeits- und Verfahrensweisen unterscheiden 
sich je nach Studiengang mitunter recht deutlich voneinander. So kann es zum Beispiel sein, dass 
in einem bestimmten Studiengang ein besonderes Augenmerk auf Eigeninitiative gelegt wird und 
die Studierenden von Beginn des Studiums an mit Aufgaben konfrontiert, die in Bezug auf diese 
Kompetenz besondere Anforderungen an sie stellt. In anderen Studiengängen kann es wiederum 
sein, dass die Studierenden weniger eigeninitiativ handeln müssen, sondern sich stärker im Rahmen 
klar definierter Studienaufgaben, die zu bestimmten Zeitpunkten im Semester dezidierte Arbeitsauf-
träge abverlangen, bewegen müssen. Unabhängig davon, welche Arbeits- und Verfahrensweise 
ein Studiengang pflegt, muss diese realistische Ansprüche an das Leistungs- und Motivationsvermö-
gen des Gros der Studierenden formulieren und sollte nicht systematisch über- oder unterfordern. 


Praktika: Praktika sind eine unerlässliche Erfahrung im Studium, um das im Studium erworbene 
Wissen zu vertiefen, berufsfeldbezogene Kompetenzen aufzubauen, berufliche Perspektiven zu ex-
plorieren und erste Kontakte, die beim Berufseinstieg helfen können, aufzubauen. Praktika sollten 
in den Studiengang gut integriert sein, so dass ein Theorie-Praxis-Transfer stattfinden kann und ge-
nügend Zeit ist, um das Praktikum zielorientiert zu absolvieren. Sollten die Rahmenbedingungen 
eines Studiengangs dazu beitragen, dass absolvierte Praktika systematisch mit einer Verlängerung 
der Regelstudienzeit einhergehen, sollte dies thematisiert werden. 


Berufsbefähigung (Kompatibilität von erworbenen Kompetenzen und Arbeitsmarkt): Die Orientie-
rung am Arbeitsmarkt im Sinne einer Berufsbefähigung ist seit der Initiierung des Bologna-Prozess 
unter dem Schlagwort Employability ein vielbeachteter Bezugspunkt von hochschulischen Studien-
gängen geworden. Employability kann u. a. durch verschiedene Strukturelemente evoziert werden: 
Unmittelbare Anwendung oder die Überprüfung der Gültigkeit einer Theorie, Einbringen von Pra-
xisbeispielen in Lehrveranstaltungen, Vorträge von Praktikern oder durch Praktika innerhalb und 
außerhalb der Hochschule. Generell stellt sich also hier die Frage, wie Sie als Fachschaft den 
Studiengang in Bezug auf die Berufsbefähigung einschätzen. 
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b. Beratungs- und Unterstützungsangebote 


Im Bereich der Unterstützungsangebote sollte zunächst eine knappe Skizzierung der vorliegenden 
Beratungsangebote vorgenommen werden. Dabei kann auch Bezug zur Betreuungsrelation im Stu-
diengang genommen werden, auch wenn das schon im Bereich Stärken und Schwächen themati-
siert worden ist. Neben dem Angebot ist eine Einschätzung zur Passung der Beratungsangebote 
mit den tatsächlichen studentischen Bedarfen wünschenswert. 


c. Prüfungen 


Universitäre Prüfungen und deren Ergebnisse sind für die Studierenden von allerhöchster Bedeu-
tung, da Sie sich mit den Ergebnissen maßgeblich für weiterführende Studiengänge oder den Ar-
beitsmarkt qualifizieren. Sie sollten als Fachschaftsrat zunächst einordnen, wie es um die Prüfungs-
last im Studiengang bestellt ist. Welche Prüfungsarten gibt es im Studiengang? Gibt es zu viele/zu 
wenige Prüfungen? Wie sind diese inhaltlich und anforderungsbezogen einzuschätzen? Werden 
Kompetenzen geprüft, oder geht es primär um das Benennen von Wissensfragmenten? Weiterhin 
ist die Organisation der Prüfungen wie z. B. der Umstand, ob die Prüfungen gut verteilt oder dicht 
gedrängt sind, relevant. 


d. Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen 


Die korrekte Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnung ist maßgeblich für die Studierbarkeit 
eines Studiengangs. Sie sollten hier dazu Stellung nehmen, ob im Lehrberichtszeitraum das in den 
Studiendokumenten geregelte Curriculum umgesetzt worden ist und die Studierenden den empfoh-
lenen Studienverläufen nachkommen konnten. 


e. Personelle, Räumliche und Sächliche Ausstattung des Studiengangs 


An dieser Stelle kann eine differenzierte Rückmeldung zu den Ressourcen, welche die Ausstattung 
des Studiengangs bestimmen, erfolgen. Gibt es genügend Personal? Findet die Lehre in adäquaten 
Räumen statt? Sind diese barrierefrei? Ist die für den Aufbau der avisierten Kompetenzen notwen-
dige Technik und Software im Studiengang vorhanden? 


f.  (konkrete) Problemanzeigen 


Die Rubrik konkrete Problemanzeigen ist dafür vorgesehen, dem fakultären Beschwerdemanage-
ment zuzuarbeiten. Die systematische Rückmeldung konkreter Problemanzeigen in dieser Form trägt 
zu deren Formalisierung und Realisierung bei. 
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2.3. Trends und Perspektiven 


a. Entwicklungen im Berichtszeitraum 


Die Rahmenbedingungen von Studium und Lehre sind nicht statisch, sondern ändern sich fortwäh-
rend. So kann es beispielsweise sein, dass Studierendenzahl oder der Lehrkörper eines Studien-
gangs aufgrund externer Vorgänge und Vorgaben aufwachsen oder dezimiert werden. Weiterhin 
ist es denkbar, dass interne Veränderungen zum Beispiel zur Veränderung des Curriculums o.ä. 
führen. 


b. Verbesserungsvorschläge 


An dieser Stelle sind Vorschläge, die sich auf die Verbesserung der Studienbedingungen richten 
möglich. Auch in diesem Bereich sind die denkbaren Vorschläge vielfältig und reichen von der 
Abfolge von Modulen und Lehrveranstaltungen im Studienverlauf über die Prüfungsform in einem 
Modul bis hin zur Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen.  
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3. HINTERGRUND: DER SELBSTBERICHT ALS ZENTRALES ELEMENT DES LB 


Der Selbstbericht ist der kleinste Baustein des Lehrberichts an der Universität Leipzig. Da der Studi-
engang zentraler Bezugspunkt aller Bemühungen im Qualitätsmanagement ist, kommt dem Selbst-
bericht im Lehrberichtsverfahren eine entsprechend große Bedeutung zu. Ziel des Selbstberichtes 
ist eine studiengangbezogene Reflexion der empirischen Befunde im Verhältnis zum Konzept und 
zu den Zielen des Studiengangs einerseits und zu fakultärem Leitbild und den Qualitätszielen der 
Fakultät andererseits. Mit dem Selbstbericht haben sowohl die Verantwortlichen eines Studiengangs 
als auch die Fakultät die Möglichkeit, intern die Qualität des Studiengangs zu prüfen, Reflexions-
prozesse einzuleiten, relevante Interessenträger einzubeziehen und Verbesserungspotentiale aufzu-
zeigen und zu nutzen. Die Autorschaft für den Selbstbericht obliegt der Studiengangverantwortli-
chen. 


Der Selbstbericht reflektiert einerseits Kenn- und Strukturdaten und setzt diese zu den wesentlichen 
Befunden von Befragungen (Studiengang und Absolventinnen) und Evaluationen (Lehrveranstaltun-
gen und Module) ins Verhältnis. 


Nachdem der Selbstbericht eines Studiengangs von der Studiengangverantwortlichen erarbeitet 
wurde, nimmt der zuständige Fachschaftsrat dazu Stellung. Besteht kein Fachschaftrat, können Stu-
dierende des Studiengangs mitwirken, die der Student_innenRat benennt. 


Nachdem die Studierenden die Stellungnahme bei der Studiengangverantwortlichen eingereicht 
haben, leitet diese den Selbstbericht und die studentische Stellungnahme an die Studienkommission 
weiter. 


Die Studienkommission erstellt ihrerseits bei Bedarf eine Stellungnahme zum Selbstbericht und zur 
studentischen Stellungnahme, leitet darin ggf. Empfehlungen an den Fakultätsrat ab und übergibt 
den Selbstbericht, die studentische Stellungnahme und die Stellungnahme der Studienkommission 
an die Dekanin, welche den fakultären Lehrbericht erstellt. 


Dabei fließen die Selbstberichte zu den Studiengängen sowie die entsprechenden Stellungnahmen 
der Fachschafträte und der Studienkommissionen sowie die Kenn- und Strukturdaten aus dem De-
zernat Akademische Verwaltung ein. Alle Selbstberichte werden von der Dekanin vor dem Hinter-
grund des fakultären Leitbildes und der daraus abgeleiteten Qualitätsziele in Bezug auf Stimmigkeit 
und den Erfüllungsgrad reflektiert und auf circa vier Seiten zu einem Gesamtbild zusammengefasst. 





		// Handreichung: Studentische Stellungnahme im Rahmen des Lehrberichts an der Universität Leipzig

		1. Zielstellung der studentischen Stellungnahme

		2. Inhalt der studentischen Stellungnahme zum Selbstbericht

		3. Hintergrund: Der Selbstbericht als zentrales Element des LB
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Präambel 


Die wesentlichen Eckpunkte der Ordnung zum Lehrberichtsberichtsverfahren an 
der Universität Leipzig (UL) ergeben sich aus dem Gesetz über die Freiheit der 
Hochschulen im Freistaat Sachsen (SächsHSFG; § 9 Qualitätssicherung; Neu-
fassung vom 15. Januar 2013) und der Ordnung zur Evaluation von Lehre und 
Studium an der Universität Leipzig (EvaO; § 2 Ziele der Evaluation von Lehre 
und Studium und § 5 Evaluation von Studiengängen; 02. September 2015). 
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§ 1  


Geltungsbereich 


(1) Die Lehrberichtsordnung gilt für alle Fakultäten der Universität Leipzig, 
die Studiengänge durchführen. Sie regelt das Lehrberichtswesen an der  
Universität Leipzig gemäß § 9 Abs. 5 SächsHSFG. Sie gilt für alle Studien-
gänge, Module sowie alle Lehrveranstaltungen, die an der Universität Leip-
zig auf der Grundlage einer geltenden Studien- und Prüfungsordnung ange-
boten werden. 
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(2) Weiterbildende und internationale Studiengänge mit komplexen Kooperati-
onsbeziehungen können auf Antrag von den Bestimmungen dieser Ordnung 
ausgenommen werden, wenn bereits lehrberichtsähnliche Evaluations- und 
Dokumentationspflichten erfüllt werden. 


(3) Studiengänge, die umfangreiche Anpassungen am Curriculum vornehmen, 
können auf Antrag über die Dekanin beim im Rektorat für Lehre und Stu-
dium zuständigen Mitglied für die Umsetzungsdauer dieser Reformmaß-
nahmen von der Berichtspflicht befreit werden. 


 


§ 2 
Ziel und Zweck 


(1) Der Lehrbericht dient den Fakultäten als Instrument, mit dem sie - auf der 
Basis maßgeblicher Daten - die Planung, Durchführung und Evaluation von 
Lehre und Studium unterstützen, um ggfs. Verbesserungsmaßnahmen zu 
implementieren. 


(2) Weiterhin ist der Lehrbericht eine Grundlage, auf der Steuerungsentschei-
dungen getroffen werden. 


(3) Darüber hinaus wird der Lehrbericht zur Erfüllung der Berichtspflichten 
verwendet. 


 


§ 3 
Inhalt 


(1) Der Lehrbericht nimmt auf verschiedenen Ebenen – Studiengang, Fakultät 
und Universität – einen SOLL-IST-Abgleich vor zwischen definierten nor-
mativen Setzungen und empirischen Daten. Auf dieser Basis werden die 
Stärken und Schwächen des Lehrangebots oder einzelner Studiengänge i-
dentifiziert, um gegebenenfalls getroffene oder beabsichtigte Maßnahmen 
zur Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium zu beschreiben. 


(2) Zum einzelnen Studiengang berichtet der Selbstbericht, der von der Stu-
diengangverantwortlichen verfasst wird. Er dient dem studiengangbezoge-
nen Abgleich zwischen dem fakultären Leitbild und den Qualitätszielen 
(SOLL) sowie den Befunden (IST), die sich einerseits aus Befragungs-, an-
dererseits aus Kenn- und Strukturdaten ergeben. In den Selbstbericht gehen 
neben Kenn- und Strukturdaten Lehrveranstaltungs- und Modulevaluatio-
nen sowie Ergebnisse aus Befragungen zum Studiengang ein. Im Anschluss 
an die Evaluationsordnung § 9 Absatz 1 soll wenigstens dann im Selbstbe-
richt auf Absolventinnenbefragungen eingegangen werden, wenn darauf 
aufbauend eine Evaluation des Studiengangs unter Einbeziehung universi-
tätsexterner Expertinnen erfolgt. Sofern belastbare Daten aus externen Be-
fragungen von Absolventinnen vorliegen, können eigene Absolventinnen-
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befragungen gem. § 9 Abs. 2 EvaO ersetzt werden. Dem Selbstbericht zum 
Studiengang ist eine Stellungnahme der Fachschaft oder dort, wo keine 
Fachschaft existiert, von Studierenden des betreffenden Studiengangs, die 
der Student/innenRat benennt, beizufügen. Diese Stellungnahme geht auf 
wesentliche und systematische Aspekte des Studiengangs ein und bezieht 
sich maßgeblich auf den vom Studiengangverantwortlichen vorgelegten 
Selbstbericht. Wenn es möglich ist, wird formulierte Kritik über geeignete 
Belege und Argumentationen, die sich zum Beispiel über Beratungsgesprä-
che oder eigene Befragungen herstellen, plausibilisiert. 


(3) Der fakultäre Lehrbericht wird von der Dekanin verfasst und fungiert als 
Medium der Verständigung zwischen Rektorat und Fakultät. Er beinhaltet 
eine Zusammenfassung des gesamten fakultären Lehrberichts, eine Darstel-
lung des fakultätsbezogenen Qualitätsmanagement-Systems, die Selbstbe-
richte zu den Studiengängen und ein Fazit der Dekanin, das die Selbstbe-
richte zu den Studiengängen inklusive der studentischen Stellungnahmen in 
das fakultäre Leitbild und die abgeleiteten Qualitätsziele einordnet. 


(4) Der universitäre Lehrbericht, den die Rektorin verfasst, wirft einerseits ei-
nen fakultätsübergreifenden Blick auf Lehre und Studium, wobei spezifi-
sche Facetten der Hochschulentwicklung berücksichtigt werden, und gibt 
andererseits die Zusammenfassungen der einzelnen fakultären Lehrberichte 
bzw. der studentischen Stellungnahmen wieder. Der universitäre Lehrbe-
richt enthält ein Kapitel, das auf der Grundlage der Selbstberichte zu den 
Teilstudiengängen erarbeitet wird und auf die Situation in den lehrerbilden-
den Studiengängen eingeht, um dabei auf einer datenbasierten Grundlage 
Verbesserungsmaßnahmen zu benennen. Das im Rektorat für Lehre und 
Studium zuständige Mitglied stellt mit den relevanten Gremien im Zentrum 
für Lehrerbildung und Schulforschung (ZLS) Einvernehmen zu diesem Ka-
pitel her. Mit dem Dokument, das sich sowohl an eine hochschulinterne als 
auch -externe Öffentlichkeit richtet, kommt die UL ihrer grundsätzlichen 
Rechenschaftspflicht nach. 


 


§ 4 
Zuständigkeiten 


(1) Die Rektorin erstellt und veröffentlicht den universitären Lehrbericht ge-
genüber dem Senat und dem Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
(SMWK). Die Rektorin kann im Rahmen der Lehrberichtslegung Aufgaben 
an das im Rektorat für Lehre und Studium zuständige Mitglied delegieren. 


(2) Die Dekanin bewertet unter Mitwirkung des Fakultätsrates die Erfüllung 
aller Lehraufgaben der Fakultät und erstellt einen Lehrbericht, der der 
Rektorin vorgelegt wird.  
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(3) Die Anteile des Lehrberichtes, die einzelne Studiengänge zum Gegenstand 
haben (Selbstbericht), werden von der jeweiligen Studiengangverantwortli-
chen erstellt.  


(4) Der Fachschaftsrat verfasst eine Stellungnahme zum Selbstbericht eines 
Studiengangs.  


(5) Die Studienkommission verfasst bei Bedarf eine Stellungnahme zum 
Selbstbericht eines Studiengangs und zur Stellungnahme der Studierenden. 


 


§ 5 
Turnus 


Die Hochschule unterrichtet gemäß § 9 Abs. 3 SächsHSFG zwei-jährlich die für 
Lehre und Studium zuständigen Gremien und darüber hinaus in geeigneter Wei-
se die Öffentlichkeit sowie das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
(SMWK) über Verfahren und Resultate der Qualitätssicherungsmaßnahmen im 
Bereich von Lehre und Studium. 


 


§ 6 
Verfahren 


(1) Das Lehrberichtsverfahren erstreckt sich über drei akademische Jahre und 
beginnt mit den Evaluationen und Befragungen im Winter- und Sommer-
semester der akademischen Jahre, zu denen jeweils berichtet wird, und en-
det mit dem Sommersemester des darauffolgenden akademischen Jahres, in 
dem berichtet wird. Das Lehrberichtsverfahren unterscheidet also zwischen 
akademischen Jahren, zu denen berichtet wird (Gegenstand), und zwischen 
dem akademischen Jahr, in dem berichtet wird (Verfahren). 


(2) Eine wichtige Grundlage des Lehrberichts bilden Kenn- und Strukturdaten, 
welche der Dekanin aus dem Dezernat Akademische Verwaltung bis zum 
30. Januar eines Jahres zugearbeitet werden. Die Fakultäten erhalten die 
Daten in Form von Datenblättern, die jeweils für einzelne Studiengänge 
verschiedene statistische Indikatoren beinhalten (z.B. Aufnahmekapazität, 
Studienanfängerinnen). Die Datenblätter sollen von der Dekanin zunächst 
auf ihre Plausibilität und Stimmigkeit geprüft und etwaige Differenzen zwi-
schen dem zentralen Datensatz und jenem, der ggf. an der Fakultät gepflegt 
wird, bis zum 14. Februar eines Jahres mit dem Dezernat Akademische 
Verwaltung geklärt werden. 


(3) Die zweite wichtige Grundlage des Lehrberichts sind die zu den Berichts-
jahren (= Wintersemester und Sommersemester) vorliegenden Evaluationen 
und Studierendenbefragungen, die an der Fakultät zu Lehre und Studium 
durchgeführt wurden. Der Studiengangverantwortlichen sollen - vor Erhalt 
der Kenn- und Strukturdaten zum Studiengang - die Ergebnisse der zum 


35/4







Studiengang durchgeführten Evaluationen und Befragungen in geeigneter 
Form zugearbeitet werden, bevor diese sie anschließend interpretiert. 


(4) Auf dieser Grundlage – Ergebnisse aus Evaluationen und Studierendenbe-
fragungen sowie Kenn- und Strukturdaten zum Studiengang – soll pro Stu-
diengang ein Selbstbericht von der Studiengangverantwortlichen erarbeitet 
werden. 


(5) Die Studiengangverantwortliche fordert im Anschluss an die Erstellung des 
Selbstberichts eine Stellungnahme zum Selbstbericht vom zuständigen 
Fachschaftsrat an. Besteht kein Fachschaftsrat, können Studierende der Fa-
kultät mitwirken, die der Student/innenRat benennt. Die Studiengangsver-
antwortliche leitet den Selbstbericht und die studentische Stellungnahme an 
die Studienkommission weiter. 


(6) Die Studienkommission erstellt ihrerseits bei Bedarf eine Stellungnahme 
zum Selbstbericht und zur studentischen Stellungnahme und leitet diesen 
gemeinsam mit der studentischen Stellungnahme an die Dekanin weiter. 


(7) Der fakultäre Lehrbericht wird von der Dekanin erstellt. Dabei fließen die 
Selbstberichte zu den Studiengängen sowie die entsprechenden Stellung-
nahmen der Fachschaftsräte und der Studienkommissionen sowie die Kenn- 
und Strukturdaten aus dem Dezernat Akademische Verwaltung ein. Alle 
Selbstberichte werden von der Dekanin vor dem Hintergrund des fakultären 
Leitbildes und der daraus abgeleiteten Qualitätsziele in Bezug auf Stim-
migkeit und den Erfüllungsgrad reflektiert und auf maximal vier Seiten zu 
einem Gesamtbild zusammengefasst. Der Fachschaftsrat/die Fachschaftsrä-
te einer Fakultät oder die vom Student/innenRat benannten Studierenden 
der Fakultät komprimieren die eigene Stellungnahme/die eigenen Stellung-
nahmen schließlich zu einer gemeinsamen fakultären Stellungnahme auf 
maximal eine Seite. Beide Zusammenfassungen gehen in den zu veröffent-
lichenden Lehrbericht der Universität Leipzig ein. 


(8) Die Dekanin stellt das Benehmen zum fakultären Lehrbericht mit dem 
Fakultätsrat her. Der Lehrbericht wird der Rektorin vorgelegt. 


(9) Die Rektorin prüft den Lehrbericht anschließend auf Plausibilität und 
nimmt eine Einschätzung vor, die sich aus einer Längsschnittperspektive 
ergibt. Die Plausibilitätsprüfung bezieht sich auf den dargestellten Abgleich 
zwischen SOLL (Leitbild und Qualitätsziele) und IST (Kenn-, Struktur- 
und Befragungsdaten sowie deren Interpretation durch die jeweilige Fakul-
tät), die identifizierten Verbesserungspotentiale bzw. abgeleiteten Maß-
nahmen sowie die Wirksamkeit der bereits durchgeführten und im vorange-
gangenen Lehrbericht dokumentierten Maßnahmen. 


(10) Im Anschluss daran wird diese Einschätzung schriftlich in einem Feed-
backbogen, der zentrale Daten und Ergebnisse des Lehrberichts der Fakul-
tät festhält, an die Dekanin zurückgemeldet. Diese Einschätzung ist Grund-
lage des Auswertungsgesprächs. 
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(11) Am Auswertungsgespräch nehmen die Rektorin, Dekanin und Studiende-
kanin sowie Studierende teil. Gegenstand sind im Lehrbericht thematisierte 
Stärken und Schwächen bzw. Chancen und Risiken, die zwischen Rektorin 
und Dekanin im Auswahlgespräch erörtert werden. Das Auswertungsge-
spräch kann abschließend in Form einer schriftlichen Vereinbarung doku-
mentiert werden. 


(12) Den Abschluss des Verfahrens bildet die Verabschiedung des universitären 
Lehrberichts durch den Senat und dessen Veröffentlichung. 


 


§ 7 
Indikatoren 


(1) Indikatoren, zu denen die Fakultäten im Lehrbericht Stellung beziehen, sind 
zum einen vom Senat der Universität Leipzig am 16.04.2013 definiert wor-
den. Diese Daten umfassen die Aufnahmekapazitäten, Studierenden- und 
Absolventenzahlen pro Studiengang und Fakultät und werden vom Dezer-
nat Akademische Verwaltung erhoben. 


(2) Zum anderen sind es Indikatoren, die sich aus den aus den Leitbildern abge-
leiteten Qualitätszielen der Fakultäten ergeben. 


(3) Der aus diesen zentralen und dezentralen Indikatoren bestehende Indikato-
renkatalog wird in Abstimmung zwischen Fakultäten und der Rektorin be-
darfsgerecht weiterentwickelt.  


 


§ 8 
Schlussbestimmungen 


Diese Ordnung wurde vom Senat am 14. Juni 2016 beschlossen. Das Benehmen 
des Rektorates wurde am 9. Juni 2016 hergestellt. Das Benehmen mit den Fakul-
tätsräten und dem Student/innenrat wurde zuvor hergestellt. Die Ordnung wird 
in den amtlichen Bekanntmachungen der Universität Leipzig veröffentlicht und 
tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 


 


Leipzig, den 25. August 2016 


 


 


Professor Dr. med. Beate A. Schücking 
Rektorin 
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Begutachtung von Studiengängen durch Externe Leitfaden zur Bestellung von Gutachterinnen 


Version Beschluss Senat Genehmigung Rektorat gültig ab


2.0 12.03.2019 21.03.2019 01.04.2019 


// LEITFADEN ZUR ERSTELLUNG DER GUTACHTERINNENVORSCHLÄGE 


Detaillierte Informationen zu allen Aspekten der externen Begutachtung finden Sie im Qualitätsma-
nagement-Handbuch (QMH). Dieser Leitfaden beschreibt in aller Kürze das Zustandekommen einer 
Gutachterinnenkommission. 


1. AUFTRAG AN DIE GUTACHTERINNEN


...ist die Bewertung und Feststellung der Qualität des Studiengangs unter besonderer Berücksichti-
gung 1) des fachlichen Profils, 2) der Studierbarkeit und 3) von Übergangsperspektiven. 


Die Begutachtung erfolgt auf Grundlage 


 der Selbstdokumentation (Selbstbericht des Studiengangs aus dem Lehrberichtsverfahren,
Studiengangkonzept, Leitbild und Qualitätsziele der Fakultät, Informationsmaterial zum Stu-
diengang)


 und der Vor-Ort-Begehung inkl. Interviews mit Lehrenden, Studierenden und Verantwortli-
chen des Studiengangs.


 Ergebnis ist ein schriftliches Gutachten mit begründeten Empfehlungen bzw. ggf. Monita,
für die Weiterentwicklung des Studiengangs.


 Den detaillierten Gutachterinnenauftrag finden Sie als Dokument im QMH.


2. DIE KOMMISSION


Die Gutachterinnenkommission besteht aus mindestens vier Personen: 


 zwei Fachgutachterinnen, davon eine Vorsitzende der Kommission
 einer Vertreterin der Studierenden und
 einer Vertreterin der Berufspraxis.


Bei Begutachtungen von Studiengangclustern wird für jede zu begutachtende Fachrichtung jeweils 
mindestens eine Fachgutachterin bestellt. 


Die Fachgutachterinnen beurteilen insbesondere, ob die Qualifikationsziele des Studiengangs fach-
lich schlüssig sind und ob das Curriculum und der Aufbau der Module das Erreichen der Qualifika-
tionsziele ermöglichen. 


Die Vorsitzende übernimmt zusätzlich die Rolle der Sprecherin der Gutachterinnenkommission, sie 
moderiert und koordiniert die Arbeit in der Gutachterinnenkommission und trägt für die Einhaltung 
des Verfahrensziels Sorge: Einhaltung des Zeitplans bei der Begehung und Erstellung des Gutach-
tens. 







Die Vertreterin der Berufspraxis begutachtet insbesondere, inwiefern sich für die Absolventinnen 
des Studiengangs plausible Erwerbs- bzw. Anschlussperspektiven eröffnen. 


Die Vertreterin der Studierenden begutachtet insbesondere Fragen der Studierbarkeit (Prüfungslast, 
Studienplangestaltung, Workload etc.) des Studienganges. 


3.  KOMMISSIONSMITGLIEDER – RANKINGVORSCHLAG DURCH STUDIENGANG 


Die Studiengänge schlagen ihre Gutachterinnen selbst vor. 


Dabei sind Kriterien der Unabhängigkeit und Unbefangenheit sowie Eignung der Gutachterinnen 
zu beachten. Die Kriterien sind für Sie am Ende des Leitfadens (unter Punkt 5) dargestellt.  


Die Studiengangverantwortliche erarbeitet einen Vorschlag als Ranking zur Zusammensetzung der 
Gutachterinnenkommission. 


 Dabei werden für jede Position mindestens fünf Kandidaten vorgeschlagen. 
 (5x Fachgutachterin mit Vorsitz, 5x Fachgutachterin, 5x Praxisvertreterin) 
 Für das Erstellen des Rankings nutzen Sie bitte die bereitgestellte Tabellenvorlage [An-


hang/QMH]. 
 Das Ranking muss von der Fakultätsleitung autorisiert werden. 
 Anschließend geben Sie es bitte an die StQE.  
 Für den Fall, dass der Vorschlag von der Fakultätsleitung abgelehnt wird, wird die Studien-


gangverantwortliche von der Fakultätsleitung über die Gründe informiert und mit der Erstel-
lung einer neuen Liste beauftragt. 


 Die studentische Gutachterin wird von der StQE im Benehmen mit der Studiengangverant-
wortlichen und dem Fachschaftsrat vorgeschlagen 


4.  BESTELLEN DER KOMMISSION  


Die vorgeschlagenen Kandidatinnen werden von der StQE jeweils auf Eignung, Unabhängigkeit 
und Unbefangenheit geprüft. Das verbindliche Ranking zu allen Positionen und die abschließende 
Auswahl erfolgt durch das Rektorat. 


Die Anbahnung der Gutachterinnenverträge erfolgt dann auf Grundlage des autorisierten verbind-
lichen Rankings durch die zuständige Referentin in der StQE. Die Verträge werden schließlich zwi-
schen Rektorin und Gutachterin geschlossen. Die Gutachterinnen erklären darin schriftlich ihre Un-
abhängigkeit und Unbefangenheit. 


Sollte für die Position einer Fachgutachterin kein Gutachterinnenvertrag zustande kommen, erarbei-
tet die Studiengangverantwortliche weitere Vorschläge, die wiederum vom Fakultätsrat autorisiert 
werden. Im Falle einer nachzunominierenden Vertreterin der Berufspraxis bzw. der Studierenden 
begibt sich die StQE in Abstimmung mit der Studiengangverantwortlichen. 


  







5.  KRITERIEN ZUR AUSWAHL VON GUTACHTERINNEN 


UNABHÄNGIGKEIT UND UNBEFANGENHEIT 


Befangenheit im Sinne des Verfahrens liegt in der Regel vor, wenn 


1. eine Gutachterin in den letzten fünf Jahren von der Fakultät promoviert oder habilitiert 
wurde, 


2. eine Beschäftigung oder ein Studium in der Fakultät weniger als drei Jahre zurückliegt, 
3. eine dienstliche Abhängigkeit oder Betreuungsverhältnis besteht/bestand (z. B. Lehrer-Schü-


ler-Verhältnis) bis drei Jahre nach Beendigung des Verhältnisses, 
4. eine Gutachterin in den letzten zwei Jahren an einer der Fakultäten der Universität Leipzig 


als Lehrende tätig war, 
5. eine Gutachterin sich in einem Berufungsverfahren in der entsprechenden Fakultät befindet 


oder in den letzten zwei Jahren befunden hat, 
6. eine Gutachterin zu einem Mitglied der betroffenen Fakultät verwandtschaftliche oder an-


dere enge persönliche Verbindungen/Konflikte hat, 
7. mit einem Mitglied der betroffenen Fakultät aktuell bzw. regelmäßig gemeinsam publiziert, 


und/oder in Projekten zusammenarbeitet (oder dies plant), 
8. im Hinblick auf den zu begutachtenden Studiengang zugleich beratend tätig oder ander-


weitig in den Studiengang involviert ist oder 
9. eine Begutachtung (etwa des Studienganges, in dem eine Gutachterin selbst unterrichtet/stu-


diert) durch Mitglieder der Fakultät innerhalb des vergangenen Jahres stattgefunden hat. 


KOMPETENZ UND EIGNUNG 


Erforderliche Kriterien 


1. Die Gutachterinnen verfügen über einschlägige fachliche Expertise. 
a. Die Gutachterinnen (mindestens aber die Vorsitzende) aus dem Hochschulbereich 


verfügen über gutachterliche Kompetenz in Qualitätssicherungsverfahren und/oder 
Evaluationsverfahren (insb. Kenntnisse des Verfahrens und der Regularien, Kennt-
nisse des deutschen Hochschulsystems und des Bologna-Prozesses) sowie 


b. Kompetenz in den Bereichen Studiengangentwicklung und Qualitätssicherung. 


2. Aus wichtigem Grund sind Abweichungen zulässig; sie bedürfen der nachvollziehbaren 
schriftlichen Begründung. 


 
Wünschenswerte Kriterien 


1. Die Gutachterinnenkommission deckt inhaltlich möglichst viele Vertiefungsrichtungen, 
Schwerpunktbereiche u. ä. des Studiengangs ab. 


2. Die Gutachterinnen aus dem Hochschulbereich verfügen über einschlägige Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Hochschulsteuerung. 







3. Die Beteiligung von Wissenschaftsvertreterinnen, die im selben Bundesland wie die antrag-
stellende Hochschule oder an benachbarten Hochschulen tätig sind, wird vermieden. 


4. Die Wissenschaftsvertreterinnen und Studierendenvertreterinnen kommen aus verschiedenen 
Bundesländern und gehören verschiedenen Hochschulen an. 


5. Eine „Überkreuzbegutachtung“ wird vermieden. Eine solche liegt vor, wenn ein Wissen-
schaftsvertreter aus dem Studiengang A einen Studiengang B begutachtet und anschließend 
ein Wissenschaftsvertreter aus dem Studiengang B den Studiengang A begutachtet. 


6. Die Zusammensetzung der Gutachterinnen aus dem Wissenschaftsbereich spiegelt ein an-
gemessenes Verhältnis von bereits mehrfach tätigen Gutachterinnen und erstmalig tätigen 
Gutachterinnen wider. 


7. Bei Re-Evaluierungsverfahren ist mindestens eine Gutachterin aus der Erstevaluierung betei-
ligt. 


8. Es wird möglichst eine Gutachterin mit internationaler Erfahrung beteiligt. 
9. Der Geschlechtergerechtigkeit in der Zusammensetzung der Gutachtergruppe wird Rech-


nung getragen. 








Einrichten eines Studiengangs Leitfragen Studiengangkonzept 


Version Beschluss Senat Genehmigung Rektorat gültig ab 
1.0 11.04.2017 04.05.2017 24.05.2017 


 


// LEITFRAGEN ZUR ERSTELLUNG EINES STUDIENGANGKONZEPTS 


ZUM HINTERGRUND 


Das Studiengangkonzept (SGK) beschreibt die Grundlagen und Ziele eines Studiengangs. 


Innerhalb des Qualitätsmanagementsystems der Universität Leipzig kommt das SGK als wesent-
liches Bezugsdokument zum Einsatz. Dies ist regelmäßig der Fall u. a. im Lehrberichtsverfahren, 
während der Begutachtung von Studiengängen durch Externe aber auch beim Ändern und Wei-
terentwickeln von Studiengängen. Notwendigerweise bildet das SGK den Kern eines jeden Ver-
fahrens zur Einrichtung von Studiengängen. Es markiert stets die Folie, gegen die ein Studien-
gang bei der Einrichtung und Änderung geprüft wird. 


Das SGK schafft Transparenz zum beschriebenen Studiengang gegenüber Anspruchsgruppen 
außerhalb der Universität Leipzig. So ermöglicht es, dass Studieninteressierte eine gut informierte 
Studienwahl treffen können und dass sich das Profil von Absolventinnen des Studiengangs klar 
ableitet. 


Gegenüber den Studiendokumenten verhält sich das SGK als abstraktes und zeitstabiles (mind. 
6 Jahre) Leitbild des Studiengangs. Anpassungen von Studien- und Prüfungsordnungen bzw. 
Modulbeschreibungen haben nur dann eine Überarbeitung des SGK zur Folge, wenn sich maß-
gebliche Grundlagen und Zielsetzungen des Studiengangs verändern. 


BEARBEITUNGSHINWEIS 


Bitte untersetzen Sie bei der Erstellung des SGK die unten angegebenen Kategorien aussage-
kräftig, dabei können Sie sich an den aufgeführten Leitfragen orientieren. Zusätzlich können Sie 
auf eine Formatvorlage zugreifen, in die Sie die Antworten auf die Leitfragen direkt einfügen 
können. Die Formatvorlage ist im Anhang beigefügt. 


Sollten Sie Fragen zur der Erstellung des SGK haben, steht Ihnen die Stabsstelle Qualitätsent-
wicklung in Lehre und Studium (StQE) beratend zur Verfügung. 
  







1. ABSTRACT 


 Worin besteht der zentrale Gegenstand bzw. bestehen die wesentlichen Schwerpunkte 
des Studiengangs? Aus welcher Perspektive nähert sich der Studiengang seinem Gegen-
stand (z. B. methodische Zugänge, Erkenntnisinteresse, bei Masterstudiengang: anwen-
dungs- oder forschungsorientiert)? 


 Wie grenzt sich der Studiengang von ähnlichen Studiengängen der Universität Leipzig 
und anderen Hochschulen, insbesondere im Freistaat Sachsen, ab? 


 Bei MA-Studiengängen: Aus welchen BA-Studiengängen im Freistaat Sachsen können 
Studierende gewonnen werden? 


 Inwieweit korrespondiert der Studiengang mit der strategischen Ausrichtung der Fakultät? 
 Welche Erwerbs- bzw. Anschlussperspektiven eröffnen sich den Absolventinnen dieses 


Studiengangs? 
 Auf welche Spezifika des Studierens sollten sich die Studierenden deshalb einstellen (z. B. 


Umgang mit Datenmaterial, ausgeprägte Laborphasen, hoher Anteil an Selbststudium, 
Sprachvoraussetzungen, Arbeit im Feld, Abarbeitung umfänglicher Pflichtlektüre)? 


2. ALLGEMEIN 


 In welcher Regelstudienzeit soll der Studiengang absolviert werden? Zu welchem Ab-
schluss führt der Studiengang? 


 Wie viele Leistungspunkte sind im Kernfach und den variablen Bestandteilen (Wahlbe-
reich, Schlüsselqualifikationen, Praktika etc.) jeweils zu erbringen? 


 Wie viele Studienanfängerinnen können kapazitär pro Kohorte den Studiengang begin-
nen? 


 Welche allgemeinen (Abitur) und fachspezifischen (Latinum, moderne Fremdsprachen 
etc.) Zugangsvoraussetzungen müssen erfüllt werden? Sofern zutreffend: Wie werden 
die Studierenden ausgewählt, d.h. welche Auswahlverfahren gibt es? 


 Inwiefern korrespondiert der Studiengang mit der Hochschulentwicklungsplanung der 
UL1? 


 Wie ist der Studiengang in die strategische Ausrichtung sowie in das Forschungs- und 
Lehrprofil der Fakultät eingebunden? Bitte zeigen Sie dies anhand des Leitbildes der Fa-
kultät oder alternativen Bezugsdokumenten auf (z.B. Forschungsstrategie oder Profilpa-
piere der Fakultät). 


 Welche Maßnahmen werden in Bezug auf die Internationalisierung unternommen (z. B. 
Kooperationsvereinbarungen, Projekte, Lehrimport, fremdsprachige Lehre/Literatur/In-
halte) und wie wird die Mobilität der Studierenden ohne Zeitverlust sichergestellt (Mobi-
litätsfenster)? 


  


                                                        
1  Der hochschulschulspezifische Entwicklungsplan befindet auf den Seiten zum Profil der Universität Leipzig unter 


„Downloads“: www.uni-leipzig.de/universitaet/profil/der-leipziger-weg/ [letzter Abruf: 07.12.2018] 



https://www.uni-leipzig.de/universitaet/profil/der-leipziger-weg/





3. BEDARF UND ERWERBSFELDER 


 Wie ist die Nachfrage von Studieninteressierten einzuschätzen? 
 Wie grenzt sich der Studiengang von ähnlichen Studiengängen2 ab (regional, national 


und ggf. international)? Was ist sein Alleinstellungsmerkmal? 
 Welche wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen oder wirtschaftlichen Entwick-


lungen greift der Studiengang auf? 
 Welche Erwerbsperspektive eröffnet sich für Studierende mit dem Abschluss dieses Stu-


diums? Welche empirischen Hinweise gibt es dafür (z. B. Analysen des Stellenmarktes, 
Alumnibefragungen, Analysen von Fachverbänden)? Welcher weitere Bildungsweg 
könnte sich ggf. an den Studiengang anschließen (z. B. Master- oder Promotionspro-
gramm)? 


 Inwieweit werden Vertreterinnen dieser Erwerbsfelder in die Planung und Konzeption des 
Studiengangs einbezogen? 


4. QUALIFIKATIONSZIELE UND PROFIL 


 Welche Qualifikationsziele verfolgt der Studiengang, d.h., über welche fachlichen sowie 
überfachlichen Kompetenzen sollen Studierende am Ende des Studiengangs verfügen?3 


 Worin besteht bei Masterstudiengängen die zusätzliche Qualifikation im Vergleich zum 
ersten berufsbildenden Abschluss (z. B. B. A.)? 


 Bei Masterstudiengang: Welche Ausrichtung hat der Studiengang: eher anwendungs- 
oder forschungsorientiert? Wodurch wird dies deutlich? 


 Welche Schwerpunkte setzt der Studiengang inhaltlich? Wie verhalten sich diese Schwer-
punkte zu den Qualifikationszielen und der Ausrichtung des Studiengangs? 


5. CURRICULUM 


 Welches didaktische Konzept liegt dem Studiengang zugrunde? 
 Wie wird das Einstiegsniveau der Studierenden bei der Konzeption und Durchführung 


des Studiums berücksichtigt? 
 Wie wird sichergestellt, dass sich die Einzelveranstaltungen zu konsistenten Modulen 


zusammensetzen? 
 Wie ergibt sich aus der Abfolge der Module ein schlüssiges Qualifikationsprofil (Aus-


wahl, Verschränkung und Abfolge der Lehrveranstaltungstypen = roter Faden)? 
  


                                                        
2  Folgende Datenbanken können Ihnen bei der Recherche behilflich sein: www.hochschulkompass.de der Hoch-


schulrektorenkonferenz sowie KURSNET der Bundesagentur für Arbeit: kursnet-finden.arbeitsagentur.de [letzter 
Abruf: 07.12.2018] 


3  Das Qualifikationsprofil (= alle Qualifikationsziele) muss so ausgerichtet sein, dass alle Kompetenzkategorien 
des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse (HQR) darin vorkommen. Das Dokument ist in der 
aktuellen Fassung auf den Seiten der HRK zugänglich: www.hrk.de/themen/studium/qualifikationsrahmen/ 
[letzter Abruf: 07.12.2018] 



https://www.hochschulkompass.de/home.html

https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/

https://www.hrk.de/themen/studium/qualifikationsrahmen/





 Wie wird die Studienorganisation und -durchführung der Heterogenität4 der Studieren-
den gerecht? 


 Liegt dem Studiengang ein adäquates Prüfungskonzept zugrunde? 
 Welche Bandbreite an Prüfungsformaten gibt es? Wie begründet sich diese Auswahl mit 


Blick auf die Qualifikationsziele? 
 Wie wird gewährleistet, dass die Prüfungsdichte und -organisation adäquat und belas-


tungsangemessen ist? 
 In welcher Form werden den Studierenden die Bewertungskriterien transparent gemacht? 
 Wird der mögliche Nachteilsausgleich für Studierende mit Beeinträchtigungen und chro-


nischen Krankheiten berücksichtigt? 
 Wie verteilt sich der Workload des Studiengangs auf die einzelnen Module? Wie fällt 


dabei das Verhältnis zwischen Selbststudium und Präsenzstudium aus? 
 Wie wird sichergestellt, dass der Studiengang als Teilzeitstudium absolviert werden 


kann? 
 Welche Praxisanteile sind im Studiengang vorgesehen? Wie werden diese begleitet (Be-


treuung, Kooperationen, Praktikumsbörse etc.) und die Praxiserfahrungen in das Curricu-
lum integriert? 


  


                                                        
4  Der Begriff Heterogenität (synonym auch Diversität) bedeutet Unterschiedlichkeit. Im Kontext der Hochschule be-


zieht er sich auf alle Mitglieder der Hochschule, wobei der Fokus zumeist auf den vielfältigen sozialen, ökonomi-
schen und kulturellen Hintergründen von Studierenden liegt. Unabhängig von diesen Kategorien unterscheiden 
sich Studierende außerdem in ihren Lernstilen, ihrer Motivation und ihren Kompetenzen, aber auch ihrem Alter, 
der geschlechtlichen Orientierung, Gesundheit, Lebensstil etc. Grundsätzlich soll das Potenzial aller Studierenden 
gefördert und angemessene Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Abschluss des Studiums geschaffen wer-


den (vgl. www.hrk-nexus.de/glossar-der-studienreform/ [letzter Abruf: 07.12.2018]), z. B. durch ein vielfältiges 


methodisch-didaktisches Lehr-Lernangebot, differenzierte Beratungs- und Betreuungsangebote wie Brückenkurse, 
regelmäßige Rückmeldung zum Lernstand, austauschbezogene Lernformen, studentische Mentorinnen oder zeit- 
und ortsunabhängige Angebote. 



https://www.hrk-nexus.de/glossar-der-studienreform/





6. ORGANISATION UND DURCHFÜHRUNG 


 Wie sind die Verantwortlichkeiten im Studiengang geregelt (Studiengangverantwortli-
che, Modulverantwortliche, etc.)? 


 Wie werden die Module und Prüfungsleistungen organisatorisch abgestimmt, um die Stu-
dierbarkeit zu gewährleisten (Überschneidungsfreiheit, Verfügbarkeit, Bewertungsstan-
dards etc.)? 


 Wie werden folgende Aspekte organisiert und durchgeführt: fachliche und überfachliche 
Beratung und Chancengleichheit? 


 Von welchen inhaltlichen und/oder organisatorischen Verbindungen (Kooperationen zu 
anderen Studiengängen; Lehrimport und -export, Hochschulpartnerschaften) können die 
Studierenden profitieren? Wie sind diese Kooperationsbeziehungen dokumentiert? 


 Wie wird die Anerkennung5 von Leistungen geregelt, die außerhalb der eigenen Hoch-
schule (z. B. an einer ausländischen Hochschule) oder außerhalb einer Hochschule (z. B. 
Berufserfahrung) erbracht worden sind? 


7. QUALITÄTSSICHERUNG UND QUALITÄTSENTWICKLUNG 


 Wie werden Studierende6 und Vertreterinnen relevanter Erwerbsfelder in die Weiterent-
wicklung des Curriculums eingebunden? 


 Wie ist der Studiengang in das Qualitätsmanagementsystem der Fakultät eingebunden 
(Evaluationsplan, -beauftragte, Fach-Beirat)? 


 Welche Instrumente der Qualitätssicherung kommen zur Anwendung? Wie tragen diese 
zur Studiengangentwicklung bei? 


 
 


                                                        
5  Das Akademische Auslandsamt hat diesbezüglich eine Handreichung für die Anerkennung von erbrachten Leis-


tungen studienbezogener Auslandsaufenthalte erarbeitet (siehe Kriterien der Anerkennung unter https://intra-
net.uni-leipzig.de/zentralverwaltung/akademische-verwaltung/akademisches-auslandsamt/anerkennung-von-
auslandsaufenthalten.html [letzter Aufruf: 07.12.2018]) 


6  Z.B. Studentische Vertreterin der Fachschaft im Institutsrat/Prüfungsausschuss/Studienkommission; Dozierenden-
Studierenden-Gespräche. 



https://intranet.uni-leipzig.de/zentralverwaltung/akademische-verwaltung/akademisches-auslandsamt/anerkennung-von-auslandsaufenthalten.html

https://intranet.uni-leipzig.de/zentralverwaltung/akademische-verwaltung/akademisches-auslandsamt/anerkennung-von-auslandsaufenthalten.html

https://intranet.uni-leipzig.de/zentralverwaltung/akademische-verwaltung/akademisches-auslandsamt/anerkennung-von-auslandsaufenthalten.html



		// LeitFragen zur ERstellung eines Studiengangkonzepts




A. Gesamtcurriculum

		Einrichten eines Studiengangs						Simulation Semesterplanung - Gesamtcurriculum

		Version		Beschluss Senat		Genehmigung Rektorat		gültig ab

		1.0		4/11/17		5/4/17		5/24/17

		A. Semesterwochenstunden des Gesamtcurriculums

		Modul		Lehrveranstaltungen		SWS anbietendes Institut		importierte SWS		Anbieter des Importes 

										Fakultät 		Institut		Lehrstuhl

		Einführung in die Statistik		Vorlesung: Statistik		2

				Seminar: Statistik		2

				Übung: SPSS		0		2		BiPhaPs		Institut für Psychologie		Forschungsmethodik











































		gesamt				4		2





B. SWS des anbietenden Inst.

		Einrichten eines Studiengangs						Simulation Semesterplanung - SWS Institut

		Version		Beschluss Senat		Genehmigung Rektorat		gültig ab

		1.0		4/11/17		5/4/17		5/24/17

		B. Semesterwochenstunden des anbietenden Instituts

		Stelle/Professur		Denomination/Ausrichtung		InhaberIn der Stelle		auslaufend zum		Lehrdeputat gesamt (SWS)		Lehrdeputat für den Stg. (SWS)		Lehrdeputat  in anderen Studiengängen

														SWS 		Studiengang 		Institut 		Fakultät

		W3		Methoden der Sozialforschung		Prof. Dr. xy		31.12.2022		9		5

														2		B.A. Politikwissenschaft		Instititut für Politikwiss.		SozPhil

														2		M.A. KMW		Institut für KMW		SozPhil

		Wissenschaftlicher MA		Alte Geschichte		Dr. abc		15.01.2019		8		4		2

														1		...

														1







































		gesamt								17		9		8





C. Importierte SWS

		Einrichten eines Studiengangs						Simulation Semesterplanung - Lehrimporte

		Version		Beschluss Senat		Genehmigung Rektorat		gültig ab

		1.0		4/11/17		5/4/17		5/24/17

		C. Importierte Semesterwochenstunden

		Fakultät		Institut		Stelle
/Professur		Denomination
/Ausrichtung		InhaberIn der Stelle		auslaufend zum		exportiertes Deputat   (SWS)		Exportierender Studiengang

																Studiengang		exportierte/s LV/Modul		exportierte Plätze 		Plätze gesamt



		BiPhaPs		Institut für Psychologie		W3		Forschungsmethodik		Prof. W. NN		31.12.2025		2		B.A. Psychologie		Übung: SPSS		20		20

				...







































		gesamt												2
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[bookmark: _GoBack]// ABSCHLUSSBERICHT DES STUDIENGANGS
ZUR BEGUTACHTUNG VON STUDIENGÄNGEN DURCH EXTERNE



		Studiengang/Studiengänge 

		



		Fakultät/Einrichtung

		



		Studiengangverantwortliche

		



		Datum der Begehung 

		



		Datum Auswertungs- u. Entwicklungstermin 

		



		Datum des Beschlusses der Maßnahmen 

		



		Vorsitz der Gutachterinnenkommission

		









Der Abschlussbericht schließt das Verfahren der externen Begutachtung von Studiengängen ab und wird von der Studiengangverantwortlichen verfasst. 



Ziel dieses Berichtes ist es, die wesentlichen Schritte und Ergebnisse der externen Begutachtung zusammenzufassen, um auch über einen längeren Zeitraum hinweg, etwa bis zur nächsten Begutachtung oder den kommenden Lehrberichtszyklen, die Befunde transparent und personenunabhängig im Studiengang, in der Fakultät und im zentralen QMS nachhalten zu können. Den Bericht reichen Sie bei der StQE ein. Damit ist das Verfahren der externen Begutachtung beendet. 



Der Abschlussbericht ist Bestandteil der Unterlagen zur Beantragung der internen Zertifizierung durch die LSP. Die Zertifizierung kann unmittelbar im Anschluss an die Begutachtung beantragt werden, oder aber auch zu einem anderen Zeitpunkt. 



Der Umfang des Abschussberichtes liegt gänzlich in Ihrem Ermessen. Erfahrungsgemäß umfassen die meisten Berichte etwa ein bis drei Seiten zzgl. Maßnahmenkatalog.  



Inhalt:



A. Bericht und Resümee zum Verfahren der Begutachtung durch Externe.



B. Der vom Fakultätsrat beschlossene Maßnahmenkatalog. 



Sollten Monita und Empfehlungen der Gutachterinnen und/oder einzelne Maßnahmen keinen Widerhall im Fakultätsratsbeschluss finden, so bedarf es jeweils einer plausiblen Begründung.

Wenn Sie zusätzlich Einordnungen oder Kommentierungen vornehmen wollen, können Sie dies gern hier tun. 







		Bewertungsbericht  

		 Lenkungszeile 
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Evaluationsplanung_Beispiel

		Lehrveranstaltungevaluation und interne Evaluation der Studiengänge						Evaluationsplanung (Planungshilfe)

		Version		Beschluss Senat		Genehmigung Rektorat		gültig ab

		2.0		3/12/19		3/21/19		4/1/19

		
EVALUATION VON LEHRE UND STUDIUM // PLANUNGSHILFE 

Fakultätsbezogene Evaluationsplanung | Stand: Dezember 2018

•  Dieses Dokument fasst nach Abschluss der fakultätsbezogenen Evaluationsplanung alle von der Fakultät zur Evaluation bestimmten Lehrveranstaltungen und Module in einer Übersicht zusammen. 
•  Zudem werden alle Daten zu den zur Evaluation bestimmten Lehrveranstaltungen und Modulen erfasst, die zur Vorbereitung des Evaluationssystems benötigt werden. 
•  Bitte leiten Sie diese Daten bis Ende April (SoSe) bzw. bis Ende Oktober (WiSe) an die Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium. 
•  Dort erhalten Sie bezüglich Ihrer fakultätsbezogenen Evaluationsplanung auch weitergehende Beratung und Unterstützung.

KONTAKT
       
      Peggy Schneider 
      +49 341 97-30158 
      peggy.schneider@uni-leipzig.de
        
      Dr. Christoph Markert
      +49 341 97-30140
      Christoph.Markert@uni-leipzig.de

		Anrede		Titel verantwortliche/r Lehrende/r		Vorname  verantwortliche/r Lehrende/r		Nachname verantwortliche/r Lehrende/r		E-Mail verantwortliche/r Lehrende/r		Veranstaltungstitel		Veranstaltungskennung		Veranstaltunstyp		Anzahl Teilnehmende		Modulname/
-kennung		Institut/ Lehrstuhl		Postfach		Ort/Raum der Veranstaltung		Zeit der Veranstaltung		Anmerkungen/
Besonderheiten

		Herr		Prof. Dr.		Wilhelm		Wundt		wilhelm.wundt@uni-leipzig.de     michael.mueller@uni-leipzig.de		Einführung in die Evaluationsforschung		01-EVA-0101.VL01		Vorlesung		99		Grundlagenmodul Evaluationsforschung (01-EVA-0101)		Institut für …		PF 010001		Seminarraum SR 5   Ritterstraße 9-13		Montag: 15:15-16:45		Veranstaltung endet bereits am 25. Mai 2017; Die Vorlesung wird von 2 Lehrenden geleitet.

		Herr		Prof. Dr.		Wilhelm		Wundt		wilhelm.wundt@uni-leipzig.de		Einführung in die Evaluationsforschung		01-EVA-0101.SE01		Blockseminar		99		Grundlagenmodul Evaluationsforschung (01-EVA-0101)		Institut für …		PF 010001		Seminarraum SR 5   Ritterstraße 9-13		16.4.-22.4.2016    8.00-18.00
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image1.png




Maßnahmenkatalog

		Begutachtung von Studiengängen durch Externe						Vorlage Maßnahmenkatalog

		Version		Beschluss Senat		Genehmigung Rektorat		gültig ab

		2.0		3/12/19		3/21/19		4/1/19



		// MAßNAHMENKATALOG

		Studiengang 										Vorsitz Gutachterinnenkommission				Prof. Dr. XYZ

		Studiengangverantwortliche 										Begehungstermin				TT.MM.JJJJ

		Einrichtung/Fakultät 										Berichtszeitraum des Selbstberichts				Akademische Jahre 20XX/YY und 20YY/ZZ

		Dokument zuletzt bearbeitet am/von 						TT.MM.JJJJ / Prof. Dr. XYZ 

		Nr. 		Kategorie aus Gutachten*		Monitum des Gutachtens 		Maßnahme 
(ja/nein)		Geplante Maßnahme*		Verantwortliche (natürliche Person) 
		Umsetzung bis wann 
(Datum)  		Begründung, wenn keine Maßnahme geplant ist 		ggf. Einordnung/Begründung der geplanten Maßnahmen zur Nachvollziehbarkeit im Studiengang  (optional)  

		Bspl. 		1		Das Profil des Studiengangs geht aus den Studiendokumenten nicht deutlich genug hervor.		ja		1) Anpassen der Dokumente (Modulbeschreibungen, Studienordnung, Prüfungsordnung) 		Frau Muster (A), 
Herr Mann (R) 		30/9/2020

										2) Anpassen der Informationsmaterialen (Website, Studienführer) 				31/3/2019

		M01

		M02

		M03

		M04

		M05

		...





		Nr. 		Kategorie aus Gutachten* 		Empfehlung des Gutachtens 		Maßnahme 
(ja/nein)		Geplante Maßnahme* 		Verantwortliche (natürliche Person) 		Umsetzung bis wann 
(Datum)  		Begründung, wenn keine Maßnahme geplant ist 		ggf. Einordnung/Begründung der geplanten Maßnahmen zur Nachvollziehbarkeit im Studiengang  (optional)

		Bspl. 		3		Praktikumsberichte von Studierenden sollten künftigen Praktikanten auch online zugänglich gemacht werden.		ja		In Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten sollen die Praktikumsberichte digital auf der Website des Instituts in einem Login-Bereich abrufbar sein. Berichte werden künftig digital und analog eingereicht. 		Frau Muster (A), Herr Mann (R) 		31/3/2019

		E01

		E02

		E03

		E04

		E05

		...

		* Kategorien aus dem Gutachten								*Maßnahmen zielen darauf ab, korrigierend auf die Hintergründe der als problematisch eingeordneten Abweichungen bzw. Auffälligkeiten einzuwirken. Davon zu unterscheiden und zeitlich vorgelagert sind all jene Aktivitäten, die die Formulierung einer notwendigen Arbeitshypothese bezüglich der Hintergründe einer Abweichung bzw. Auffälligkeit zum Gegenstand haben („Ursachenforschung“) und also der Ab- und Einleitung einer Maßnahme (Bearbeitung der „Ursache“) vorausgehen.

		   1 - Curriculum und Profil 

		   2 - Studierbarkeit und Studienerfolg

		   3 - Praxisbezug, Übergänge/Anschlussfähigkeit



Monita beschreiben Defizite eines Studiengangs im Sinne des Zentralen Kriterienkataloges, die aus der Sicht der Gutachterinnen unbedingt und unmittelbar behoben werden müssen. Stellt eine Fakultät / ein Studiengang ein dem Monitum zugrundeliegendes Defizit nicht ab, müssen nachvollziehbare Gründe geltend gemacht werden können.

Empfehlungen identifizieren noch nicht (gänzlich) erschlossene Potentiale eines Studiengangs und sollten in geeigneter Weise bei der Weiterentwicklung des Studiengangs Berücksichtigung finden





Schlagworte 

		1 - Curriculum und Profil 

		2 - Studierbarkeit und Studienerfolg

		3 - Praxisbezug, Übergänge/Anschlussfähigkeit
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[bookmark: _GoBack]// MASSNAHMENKATALOG – ABLEITUNGEN AUS DER EVALUATION VON STUDIENGÄNGEN



		Studiengang

		

		

		Evaluationszeitraum

		SoSe/WiSe 20xx



		Studiengangverantwortliche

		Prof. Dr. XYZ

		

		Ggf. Termin Auswertungsworkshop/Einzelgespräche mit relevanten Akteuren u.s.w. 

		TT.MM.JJJJ







		Nr.

		Anlass/Befund

		Geplante Maßnahme



		Verantwortlich 

Responsible (R), Accountable (A)

		Umsetzung bis



		01

		Studierende bewerten die Wahlmöglichkeiten im Curriculum als zu gering

		1. Überarbeitung des Curriculums bzgl. der Wahlmöglichkeiten

2. Anpassung der Informationsmaterialen (Website, Studienführer)

3. Ausweitung der Beratung zu vorhandenen Wahlmöglichkeiten

		Studiengangverantwortliche und Studienbüro (R); Institutsleitung (A)

		 SoSe XX



		02

		

		

		

		



		03

		

		

		

		



		...

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









		

		[Geben Sie Text ein]
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		Erstellen eines Lehrberichts

		Vorlage Maßnahmenkatalog



		Version

		Beschluss Senat

		Genehmigung Rektorat

		gültig ab



		1.0

		11.04.2017

		04.05.2017

		24.05.2017





[image: ]

[bookmark: _GoBack]// MASSNAHMENKATALOG – ABLEITUNGEN AUS DEM SELBSTBERICHT



		Studiengang

		

		

		Berichtszeitraum des Lehrberichts

		Akademische Jahre 

20XX/YY und 20YY/ZZ



		Studiengangverantwortlicher

		Prof. Dr. XYZ

		

		

		







		Nr.

		Anlass/Befund

		Bezug
(Modul, Lehrveranstaltung, Studienorganisation o.ä.)

		Geplante Maßnahme

(bzw. Begründung wenn keine Maßnahme)

		Verantwortlich

Responsible (R), Accountable (A)

		Umsetzung bis



		01

		Die Studierbarkeit der Pflichtmodule ist nicht gewährleistet, weil der Turnus „unregelmäßig“ ist.

		· Modul ABC

· Modul DEF

		1. Anpassung der Studiendokumente: Modulturnus wird auf „regelmäßig, jedes Wintersemester“ bei Modul ABC geändert 

2. Anpassung der Studiendokumente: Modulturnus wird auf „regelmäßig, jedes Sommersemester“ bei Modul DEF geändert 

		Studiengang-verantwortliche und Studienbüro (R); StuKo (A)  

		 SoSe XX 



		02

		

		

		

		

		



		03

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		









		

		[Geben Sie Text ein]
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Vorlage Ranking

		Begutachtung von Studiengängen durch Externe						Vorlage Ranking

		Version		Beschluss Senat		Genehmigung Rektorat		gültig ab

		2.0		3/12/19		3/21/19		4/1/19



		// VORLAGE ZUM RANKING DER GUTACHTERINNENVORSCHLÄGE

		Studiengang 

		Studiengangverantwortliche 

		Einrichtung/Fakultät 

		1. Wissenschaftsbereich [mind. zwei Gutachter/-innen, jeweils fünf Vorschläge] 

		Wissenschaftsbereich		Rang		Kandidatinnen: 
Titel,Vorname, Name		Fachgebiet		Lehrstuhl/Professur (Hochschule, Ort/Bundesland)		Erfahrung/Kompetenz (Evaluation, Qualitätssicherungsverfahren, Studiengangentwicklung; kurze Beschreibung)		Kurzvita liegt bei		Kontaktinfo liegt bei

		Gutachterin 1 (Hochschullehrerin; Vorsitz) 		1								 		Ja		Ja

				2

				3

				4

				5

				...



		Gutachterin 2		11

				2

				3

				4

				5

				...



		Gutachterin 3 (ggf.)		1

				2

				3

				4

				5

				...











		2. Berufspraxis [mind. eine Gutachter/-in, jeweils fünf Vorschläge] 

		Berufspraxis		Rang		Kandidatinnen: 
Titel,Vorname, Name		Aktuelle Tätigkeit: Unternehmen, Stellung, Sitz des Unternehmens  				Fachgebiet/Beruf, Erfarungen 		Kurzvita liegt bei		Kontaktinfo liegt bei

		Gutachterin 1  		1								 		Ja		Ja

				2

				3

				4

				5

				...
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		Version

		Beschluss Senat

		Genehmigung 

Rektorat

		gültig ab



		1.0

		11.04.2017

		04.05.2017

		24.05.2017
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		Studiengang und Abschluss 

		



		Fakultät/Einrichtung

		



		Studiengangverantwortliche 

		



		Autorinnen des SGK

		



		Angestrebtes Einrichtungsdatum 

		Wintersemester 20XX/YY



		erstellt am

		TT. Monat 20XX



		freigegeben am 

		TT. Monat 20XX 
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[bookmark: _GoBack]Zur Erstellung des Selbstberichtes, beantworten Sie bitte die nun folgenden Leitfragen, bzw. beschreiben die Gegebenheiten des betreffenden Studiengangs.

		1. KONZEPTIONELLE GRUNDLAGE DES STUDIENGANGS
BZW. EINRICHTUNGSANTRAG ODER (INSOFERN VORLIEGEND) STUDIENGANGKONZEPT (GGF. ALS ANHANG)



		Bitte fassen Sie kurz die grundsätzliche Konzeption des Studiengangs zusammen. Gehen Sie dabei zum einen bitte insbesondere auf die Qualifikationsziele, die der Studiengang verfolgt, d.h., über welche fachlichen sowie überfachlichen Kompetenzen ein Studierender am Ende des Studiengangs verfügen soll, ein. Legen Sie zum anderen bitte dar, über welche inhaltlichen und/oder organisatorischen Verbindungen (Kooperationen zu anderen Studiengängen; Lehrimport und -export, Hochschulpartnerschaften) der Studiengang verfügt. Gern können Sie dabei auf aussagekräftige Passagen bestehender Dokumente (z. B. des Einrichtungsantrags oder des Studiengangkonzepts (SGK)[footnoteRef:1]) zurückgreifen. [1: 	Hinweis zum Studiengangkonzept (SGK): Perspektivisch sollen die wesentlichen Informationen zu einem Studiengang jeweils in einem sogenannten Studiengangkonzept zusammengeführt und systematisiert werden. Dieses beschreibt die maßgeblichen Grundlagen und Ziele eines Studiengangs, ist dessen konzeptionelle Grundlage und die normative Referenz für z. B. die Evaluation des Studiengangs. Ihre Ansprechpartnerin zum SGK ist die Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium (stqe@uni-leipzig.de).] 




		2. BESCHREIBUNG DER RÄUMLICHEN, SÄCHLICHEN UND PERSONELLEN AUSSTATTUNG



		Gab es Abweichungen von den z. B. im Einrichtungsantrag oder Studiengangkonzept (SGK) dargestellten regulär zur Verfügung stehenden Ressourcen (personell, sächlich, räumlich) zur Durchführung des Studiengangs und seiner Qualitätssicherung (Evaluation und Berichtslegung, akademische Personalentwicklung/hochschuldidaktische Qualifizierung, Studiengangentwicklung etc.)?



		3. BEZÜGE ZU UND KOOPERATIONEN MIT ANDEREN STUDIENGÄNGEN (LEHRIMPORT UND -EXPORT)



		In dieser Kategorie sollen Bezüge des Studiengangs zu anderen Studiengängen dokumentiert werden. Geben Sie dazu bitte an, ob und welche Module oder/und Lehrveranstaltungen aus anderen Studiengängen importiert werden, bzw. welche Module oder/und Lehrveranstaltungen in andere Studiengänge importiert werden. Bitte geben Sie außerdem an, wie diese Importbeziehungen dokumentiert sind (Fächerkooperationsvereinbarungen, etc.). Die Angaben können als Anlage erfolgen.



		4. STUDIUM INTERNATIONAL UND ANRECHNUNGSPRAXIS



		4.1 Fremdsprachiges Lehrangebot



		Wie viele fremdsprachige Lehrangebote (=Lehrveranstaltungen[footnoteRef:2], die nicht, oder nicht in vollem Umfang[footnoteRef:3], in deutscher Sprache abgehalten wurden) wurden angeboten? Geben Sie die Anzahl der Lehrangebote bitte in Semesterwochenstunden pro Semester (!) an. [2:  	Veranstaltungsfolge bestehend aus mind. 2 Einzelveranstaltungen im Umfang von jeweils 2 SWS (=4 SWS).]  [3:  	Zum Beispiel, wenn die Erbringung einzelner Leistungen (Referat, Hausarbeit etc.) in Fremdsprache für alle LV-Teilnehmer verpflichtend vorgeschrieben war.] 




		4.2 Leistungsanerkennung



		Wie ist die Anrechnung von erbrachten Leistungen geregelt? Verfügt der Studiengang über Musterdokumente bzw. eine geregelte Praxis zur Anerkennung von im Ausland, an anderen deutschen Hochschulen oder außerhalb des Hochschulsystems erbrachten Leistungen?



		5. INTERPRETATION DER KENN- UND STRUKTURDATEN



		Verhalten Sie sich bitte zu den studiengangbezogenen Kenndaten aus den Datenblättern die Ihnen im Laufe des Wintersemesters aus dem Dezernat für Akademische Verwaltung zugegangen sind. Insofern Sie eigene Datentabellen pflegen, können Sie diese gerne zur Ergänzung, Kontextualisierung und Interpretation der Daten heranziehen. Dokumentieren und Interpretieren Sie bitte folgende Daten für Ihren Studiengang.



		· Attraktivität des Studiengangs (Relation Aufnahmekapazität und Immatrikulationen in das 1. FS; männliche und weibliche Studierende; evtl. Bewerberinnenzahlen; usw.)

· Studienerfolg (Absolventinnenzahlen; Schwundquoten; RSZ und Studiendauer)[footnoteRef:4] [4:  	Verwenden Sie ggf. gemittelte Werte, bzw. eine Kohortenbetrachtung] 


· Internationalisierung (Ausländische Studierende; Erasmus-Mobilität, Mobilität in anderen Programmen)[footnoteRef:5] [5:  	Ergänzen Sie ggf. mit fakultär geführten Datentabellen] 




		6. DURCHGEFÜHRTE EVALUATIONEN UND BEFRAGUNGEN



		Bitte stellen Sie dar, welche Evaluationen und Studierendenbefragungen im Berichtszeitraum im Studiengang durchgeführt worden sind. Orientieren Sie sich in Ihren Ausführungen an den Leitfragen.



		6.1 Lehrveranstaltungs- und Modulevaluation



		Welche Lehrveranstaltungen und Module wurden im Studiengang evaluiert?

Welche wesentlichen Befunde wurden aus den Befragungen und Evaluationen gewonnen?

Welche Maßnahmen wurden daraus für den Studiengang abgeleitet?



		6.2 Studiengangevaluation und Absolventinnenbefragung (nur im Falle einer Studiengangevaluation (Stufe I und II) auszufüllen)



		Liegen für den Studiengang Befragungen zum Studiengang und von Absolventinnen vor?

Wenn ja, mit welchem Instrument und Ziel und welchen Ergebnissen und Konsequenzen wurden diese durchgeführt?



		7. LEHRANGEBOT UND PRÜFUNGEN



		7.1 Lehrangebot



		Ist das qua Studien- und Prüfungsordnung vorgesehene Lehrangebot vollständig durchgeführt worden?

Für den Fall, dass Abweichungen vorgenommen werden mussten, worin bestanden diese und worin begründen sie sich?



		7.2 Prüfungen



		Wie verteilte sich die Betreuung und Begutachtung von Abschlussarbeiten auf die einzelnen Lehreinheiten und Professuren? 

Haben sich aus der Verteilung der Abschlussarbeiten / Abschlussprüfungen Probleme für den Lehrbetrieb ergeben?



		8. INFORMATIONS- UND UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE ZU BEGINN UND IM VERLAUF DES STUDIUMS



		8.1 Informationsangebote



		Welche spezifischen Informationsmaterialien (z. B. Flyer, Webseiten) wurden durch den Studiengang bereitgestellt, um Externen Einblick in den Studiengang zu gewähren?

Geben die Evaluationsbefunde (oder andere Befunde) Anlass für die Überarbeitung der Informationsmaterialien für Studierende und Studieninteressierte?

Wurde zu Semesterbeginn eine einführende Informationsveranstaltung angeboten? Wenn ja, wer hat sie durchgeführt? Inwiefern gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Studierendenschaft und den Lehrenden?



		8.2 Unterstützungsangebote



		Welche Angebote, bezogen auf die Inhalte des Studiums, existieren zu Studienbeginn, die den neu immatrikulierten Studierenden den Start im Studiengang erleichtern (z. B. Brückenkurse, Propädeutika)? 

Welche erfolgskritischen Module wurden in Ihrem Studiengang identifiziert und inwiefern erfahren die Studierenden darin Unterstützung (z. B. Tutorien)? 

Welche Unterstützungsangebote flankieren das erste Semester, um die fachliche und soziale Integration in den Studiengang zu befördern?

Inwieweit berücksichtigen diese Angebote die Diversität/Heterogenität der Studierenden (sozialer, ökonomischer, kultureller Hintergrund; besondere Studierendengruppen bspw. mit Kind etc.)?



		9. VERBESSERUNGSMASSNAHMEN



		Fassen Sie im Folgenden zusammen, welche Verbesserungsmaßnahmen im Berichtszeitraum im Studiengang durchgeführt, bzw. geplant worden sind. 



		a.	Durchgeführte Verbesserungsmaßnahmen (Erfolg und Effekte)

b.	Geplante Verbesserungsmaßnahmen[footnoteRef:6] (Ziel, Vorgehen und Verantwortlichkeit) [6: 	Für eine einfache Abstimmung und das Nachhalten von Maßnahmen innerhalb der Fakultät kann auf eine Vorlage zurückgegriffen werden (siehe Vorlage Maßnahmenkatalog). Der Maßnahmenkatalog kann anstelle der Erläuterungen an dieser Stelle an den Selbstbericht angehängt werden.] 




		10. FAZIT UND PERSPEKTIVEN 



		Wie bewerten Sie die Entwicklung Ihres Studiengangs? Zeichnen sich ggf. Trends ab, die forciert werden sollten (positive) bzw. denen entgegengewirkt werden muss (negative)? So dies für Ihren Studiengang und den zugrunde liegenden Berichtszeitraum sinnvoll ist, reflektieren Sie dabei Stärken und Schwächen bzw. Chancen und Risiken Ihres Studiengangs.





// STELLUNGNAHME DER STUDIERENDEN ZUM SELBSTBERICHT

 (vom Fachschaftsrat bzw. befugten Studierenden auszufüllen)

		Kommentierung bzw. Einschätzung des vorgelegten Selbstberichts



		Wie schätzen die Studierendenvertreterinnen den Selbstbericht bezüglich Stimmigkeit mit der subjektiv wahrgenommenen Studienrealität ein?





		Studienbedingungen



		Welche Stärken und Schwächen charakterisieren das Studieren im Studiengang?





		Über welche Beratungs- und Unterstützungsangebote verfügt der Studiengang? Wie ist deren Passung mit den studentischen Bedürfnissen bzw. das Verhältnis von Angebot vs. Bedarf?





		Wie ist die Situation im Rahmen der Prüfungen in Bezug auf Belastung, Organisation und Kompetenzorientierung einzuschätzen?





		Werden die Studien- und Prüfungsordnungen konsequent umgesetzt?





		Welche sonstigen für die Studienbedingungen relevanten Aspekte sehen Sie?





		Sehen Sie ganz konkrete Probleme in der Durchführung des Studiengangs? Wenn ja, welche?





		Trends und Perspektiven



		Welche für das Studieren im Studiengang relevanten Entwicklungen sind im Berichtszeitraum feststellbar?



		Gibt es Vorschläge Ihrerseits, mit denen die Studienbedingungen verbessert werden können?
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Version Zentraler Kriterienkatalog 


2.0 Beschluss Senat Genehmigung Rektorat gültig ab


12.03.2019 21.03.2019 01.04.2019 


1 // ZENTRALER KRITERIENKATALOG 


zur Einrichtung, Durchführung, Evaluation, Begutachtung und Weiterentwicklung von modularisierten Studiengängen an der Universität Leipzig (Ba-
chelor, Master, Staatsexamen, Kirchliches Examen, Diplom) 


Die aufgeführten Prüfkriterien folgen den rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Bologna-Prozesses und beziehen sich auf das Gesetz über die Freiheit 
der Hochschulen im Freistaat Sachsen (SächsHSFG), den Studienakkreditierungsstaatsvertrag sowie die zugehörige Musterrechtsverordnung, den Qua-
lifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (HQR), die Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (ESG) und die Hochschulspezifische Entwicklungsplanung der Universität Leipzig in den jeweils gültigen Fassungen. 


Es finden jeweils diejenigen Kriterien Anwendung, die für den jeweiligen Prozess und Studienabschluss einschlägig sind. Kriterien, die nur für bestimmte 
Studienabschlüsse Gültigkeit besitzen, sind durch Unterstreichung des jeweiligen Abschlusses markiert. 


In Fällen, in denen eine begründete Ausnahme vorgesehen ist, ist die schriftliche Begründung den Antragsunterlagen zur Einrichtung oder Wesentlichen 
Änderung eines Studiengangs bzw. zum Ändern oder Neufassen von Studiendokumenten beizufügen. 
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Nr. Kriterium for-
mal 


konzep- 
tionell 


Quelle1 


Profil und Qualifikationsziele  


1  Der Studiengang ist mit der Hochschulentwicklungs- und Strukturplanung der Universität Leipzig 
vereinbar. 


 x 
ESG 1.2 


2  Der Studiengang ist in das Forschungs- und Lehrprofil der Universität Leipzig sowie der entspre-
chenden Fakultät eingebunden. 


 x 
ESG 1.2 


3  Für den Studiengang ist der Bedarf anhand eines Vergleichs mit existierenden Studienangeboten 
anderer Hochschulen und der potentiellen Nachfrage von Studieninteressentinnen plausibel darge-
legt. 


 x 
UL 


4  Im Fall konsekutiver Masterstudiengänge kann auf Absolventinnen von im Freistaat Sachsen ange-
botenen Bachelorstudiengängen zurückgegriffen werden. 


 x 
HEP Sachsen 5.2 


5  Für den Studiengang sind die Verbindungen zu potentiellen Erwerbsfeldern und die prinzipiellen 
Einstiegschancen für Absolventinnen des Studienganges in diesen Erwerbsfeldern plausibel darge-
legt. 


 x 
MRVO § 9 Abs  2 


6  Das Profil des Studiengangs ist inhaltlich klar und transparent dargestellt. Bei Masterstudiengängen 
trifft das Profil eine Aussage dazu, ob der Studiengang eher forschungs- oder eher anwendungs-
orientiert ist. 


 x 
MRVO § 4 Abs. 1 
Satz 1; UL 


7  Der Studiengangtitel bildet die Qualifikationsziele, inhaltlichen Schwerpunkte sowie die Lehr- und 
Prüfungssprache des Studiengangs adäquat ab.  x 


UL 


                                                        
1 MRVO = Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absätze 1-4 Studienakkreditierungsstaatsvertrag, Beschluss der Kultusministerkonferenz in der Fassung vom 
07.12.2017. 
SächsHSFG = Gesetz über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz), in der Fassung vom 26. April 2018. 
ESG = Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area), in: HRK (Hrsg.): Beiträge zur Hochschulpolitik 3/2015, Bonn 2015. 
HEP = Hochschulspezifische Entwicklungsplanung der Universität Leipzig 2025, in der Fassung vom 15. Juni 2018. 
HEP Sachsen = Hochschulentwicklungsplan 2025 des Freistaates Sachsen, in der Fassung vom 22. November 2016. 
UL = interne Setzungen der Universität Leipzig. 
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Nr. Kriterium for-
mal 


konzep- 
tionell 


Quelle1 


8  Der Studiengang umfasst fachliche und überfachliche Qualifikationsziele gemäß dem Qualifikati-
onsrahmen im Hochschulbereich (HQR). 


 x 
MRVO § 11 Abs. 1f.; 
ESG 1.2 


9  Im Bachelorstudiengang erwerben die Studierenden Kompetenzen und Qualifikationen gemäß dem 
Qualifikationsrahmen im Hochschulbereich (HQR) auf Bachelor-Niveau. 


 x 
MRVO § 11 Abs. 3; 
ESG 1.2 


10  Im Masterstudiengang erwerben die Studierenden Kompetenzen und Qualifikationen gemäß dem 
Qualifikationsrahmen im Hochschulbereich (HQR) auf Master-Niveau. 


 x 
MRVO § 11 Abs. 3; 
ESG 1.2 


11  Die festgelegten Qualifikationsziele des Studiengangs sind kompatibel mit dem Leitbild der Fakultät.  x ESG 1.2 


12  Die Lehrveranstaltungstypen sind auf die Qualifikationsziele des Studiengangs abgestimmt.  x MRVO § 12 Abs. 1 


13  Es ist festgelegt, ob ein Masterstudiengang konsekutiv oder weiterbildend ist.  
x  


MRVO § 4 Abs. 2; 
SächsHSFG § 36 
Abs. 8 


Konzeption, Organisation und Zugangsvoraussetzungen  


14  Für den Studiengang ist eine verantwortliche Person ausgewiesen. Die Studiengangverantwortliche 
ist eine natürliche Person, i. d. R. Hochschullehrerin, an der Universität Leipzig hauptamtlich be-
schäftigt und an der den Studiengang anbietenden Einrichtung tätig. 


x  
MRVO § 17 Abs. 1 
Satz 4 


15  Neu eingerichtete oder durch die Einführung neuer Schwerpunkte wesentlich geänderte Studien-
gänge weisen originäre Module im Umfang von mindestens 30 Leistungspunkten (ECTS) aus, die 
in der Verantwortung des den betreffenden Studiengang anbietenden Fachbereichs liegen. 


x  
UL 


16  Die ausreichende Verfügbarkeit personeller Ressourcen des Studiengangs ist sichergestellt und 
transparent sowie nachvollziehbar dargestellt, inklusive der Kapazität für adäquate Beratungs- und 
Betreuungsangebote. 


x  
MRVO § 12 Abs. 3; 
ESG 1.6, HEP 3.1 


17  Das Curriculum wird durch fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal umge-
setzt.  x 


MRVO § 12 Abs. 2; 
ESG 1.5f.; HEP 3.1; 
3.4 
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Nr. Kriterium for-
mal 


konzep- 
tionell 


Quelle1 


18  Die ausreichende Verfügbarkeit sächlicher Ressourcen des Studiengangs ist sichergestellt. 
x  


MRVO § 12 Abs. 3; 
ESG 1.6; HEP 3.1 


19  Umfang und Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen 
Einrichtungen sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen 
dokumentiert. 


x  
MRVO § 20 


20  Bei Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen obliegen alle Entscheidungen der Stu-
dien- und Prüfungsorganisation sowie der Qualitätssicherung der Universität Leipzig. x  


MRVO § 19 


21  Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen ist der 
Mehrwert für die künftigen Studierenden und die Universität Leipzig nachvollziehbar dargelegt. 


x  
MRVO § 9 Abs. 2 


22  Die allgemeine Zugangsberechtigung für einen Bachelorstudiengang ist die Hochschulzugangsbe-
rechtigung. x  


SächsHSFG § 17 
Abs. 2 


23  Die allgemeine Zugangsberechtigung für einen Masterstudiengang ist ein berufsqualifizierender 
Hochschulabschluss oder Abschluss einer staatlichen oder staatlichen anerkannten Berufsakade-
mie. 


x  
SächsHSFG § 17 
Abs. 10 


24  Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrungen von i. d. R. 
nicht unter einem Jahr voraus. x  


MRVO § 5 Abs. 1 
Satz 3; SächsHSFG 
§ 38 Abs. 2 


25  Fachspezifischen Zugangsvoraussetzungen für Bachelor- bzw. Masterstudiengänge sind definiert 
und werden vor der Immatrikulation überprüft (z. B. in Eignungsfeststellungsverfahren). Nachweise 
von Sprachkenntnissen sind soweit möglich anhand der Niveaustufen des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens beschrieben. 


x  


MRVO § 5 Abs. 3 
SächsHSFG § 17 
Abs. 10f. 


26  Wird eine andere Lehr- und Prüfungssprache als Deutsch verwendet, ist dies in den Studiendoku-
menten dargestellt. 


x  
SächsHSFG § 34 
Abs. 2; § 36 Abs. 4 


27  Bei der Konzeption, Planung und Durchführung der Studiengänge wird das erwartete Einstiegsni-
veau der Studierenden berücksichtigt und gegenüber Studieninteressierten kommuniziert. 


 x 
MRVO § 12 Abs. 1  
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Nr. Kriterium for-
mal 


konzep- 
tionell 


Quelle1 


28  Die Organisation des Studiums beachtet die Grundsätze des studierendenzentrierten Lehrens und 
Lernens und eröffnet Freiräume für ein selbstgestaltetes Studium.  x 


MRVO § 12 Abs. 1 
Satz 5; ESG 1.3; 
HEP 3.1 


29  Die Strukturierung des Studiums erlaubt die nationale und internationale Mobilität der Studierenden 
ohne Zeitverlust. 


x  
MRVO § 12 Abs. 1 
Satz 4; HEP 3,1; 3,3 


30  Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die an einer anderen Hochschule erbracht worden sind, wer-
den auf Antrag der Studierenden angerechnet, sofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen bestehen. Die eventuelle Nichtanrechnung bedarf der nachvollzieh-
baren, schriftlichen Begründung. 


x  


SächsHSFG § 35 
Abs. 9; ESG 1,4 


31  Nachgewiesene gleichwertige Kompetenzen und Fähigkeiten, die außerhalb des Hochschulbe-
reichs erworben wurden, werden bis zur Hälfte der für den Studiengang vorgesehenen Leistungs-
punkte angerechnet. 


x  
MRVO § 9 Abs. 1 
Satz 2 


32  Der Studiengang wird durch das Campusmanagementsystem der Universität Leipzig administriert. 
Die technischen Umsetzung wird vom für den Studiengang zuständige Studienbüro in Abstimmung 
mit dem Sachgebiet Studienkoordination verantwortet. 


x  
UL 


33  Ausgeprägte Ungleichgewichte im zahlenmäßigen Verhältnis zwischen den Geschlechtern bei den 
Studierenden und Lehrenden sind nachvollziehbar begründet. 


 x 
SächsHSFG § 5 
Abs. 3; UL 


34  Das Beratungs- und Betreuungsangebot ist für alle Studierenden transparent und zugänglich und 
umfasst fachliche und überfachliche Aspekte. 


 x 
UL 


35  Nachteilsausgleiche für Studierende sind in den Studiendokumenten festgehalten. 
x  


MRVO § 15; Sächs-
HSFG § 5 Abs. 2 
Nr. 12 


Regelstudienzeit, Studienverlauf und Workload  


36  Der Studienverlaufsplan ist für alle relevanten Interessengruppen nachvollziehbar sowie transparent 
und gewährleistet ein Studium in der Regelstudienzeit.  x 


SächsHSFG § 36 
Abs. 4f.; ESG 1.2; 
HEP 3.1 
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Nr. Kriterium for-
mal 


konzep- 
tionell 


Quelle1 


37  Ein Leistungspunkt (ECTS) entspricht einer Arbeitsbelastung von mindestens 25 und maximal 30 
Stunden. Die gesamte Arbeitsbelastung liegt im Studienjahr (2 Semester) bei maximal 1800 Zeit-
stunden. 


x  
MRVO § 8 Abs. 1 


38  Pro Semester werden im Studiengang i. d. R. 30 Leistungspunkte (ECTS) vergeben. x  MRVO § 8 Abs. 1 


39  Bachelorstudiengänge erstrecken sich i. d. R. über einen Zeitraum von 6 Semestern und umfassen 
180 Leistungspunkte (ECTS). Im Fall der begründeten Ausnahme ist eine Abweichung nach oben 
möglich. Die Regelstudienzeit beträgt dabei maximal 8 Semester und umfasst maximal 240 Leis-
tungspunkte (ECTS). Die Anzahl der zu erwerbenden ECTS richtet sich nach der festgelegten Regel-
studienzeit. 


x  


MRVO § 3 Abs. 2; 
SächsHSFG § 33 
Abs. 2; UL (für Regel-
fall) 


40  Masterstudiengänge erstrecken sich i. d. R. über einen Zeitraum von 4 Semestern und umfassen 
120 Leistungspunkte (ECTS). Ausnahmen sind nachvollziehbar begründet. Im Fall der begründeten 
Ausnahme ist eine Abweichung nach unten möglich. Die Regelstudienzeit beträgt dabei mindestens 
2 Semester und umfasst mindestens 60 Leistungspunkte (ECTS). 


x  


MRVO § 3 Abs. 2; 
SächsHSFG § 33 
Abs. 2; UL (für Regel-
fall) 


41  Unter Einbezug des vorangegangenen Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 
muss das Masterstudium mit mindestens 300 Leistungspunkten (ECTS) abgeschlossen werden. Die 
Anzahl der zu erwerbenden ECTS richtet sich nach der festgelegten Regelstudienzeit. 


x  
MRVO § 8 Abs. 2 


42  Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit (Vollzeit) 10 Semester. Aus-
nahmen bedürfen einer besonderen Begründung; die Zustimmung des SMWK nach § 33 Abs. 2 
Satz 6 SächsHSFG liegt vor. 


x  
MRVO § 3 Abs. 2; 
SächsHSFG § 33 
Abs. 2 


43  In Bachelorstudiengängen sind i. d. R. 30 von 180 Leistungspunkten (ECTS) für Schlüsselqualifikati-
onen vorgesehen. Ausnahmen sind nachvollziehbar begründet. x  


UL 


44  In Bachelorstudiengängen sind i. d. R. mindestens 10 von 30 Leistungspunkten (ECTS) für fakultäts-
übergreifende Schlüsselqualifikationsmodule aus dem zentralen Angebot der Universität Leipzig 
vorgehalten. Ausnahmen sind nachvollziehbar zu begründen. 


x  
UL 


45  In Bachelorstudiengängen sind i. d. R. mindestens 30 von 180 Leistungspunkten (ECTS) für Wahl-
möglichkeiten vorgesehen. Ausnahmen sind nachvollziehbar begründet. x  


UL 
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46  Eventuelle Praxisanteile sind im Studiengangkonzept festgehalten und so ausgestaltet, dass Leis-
tungspunkte (ECTS) erworben werden können. x  


MRVO § 12 Abs. 1 
Satz 3  


Modularisierung  


47  Der Studiengang ist modularisiert und mit Leistungspunkten (ECTS) versehen. 
x  


MRVO § 7 Abs. 1; 
SächsHSFG § 32 
Abs. 5; § 36 Abs. 3 


48  Der Modultitel bildet die Ziele, Schwerpunkte, Inhalte sowie die Lehr- und Prüfungssprache des 
Moduls adäquat ab. 


  
UL 


49  Die Kombination und Abfolge der Module ist im Hinblick auf die Qualifikationsziele des Studien-
gangs stimmig und kohärent.  x 


MRVO § 12 Abs. 1f.; 
UL 


50  Die Ziele der einzelnen Module sind auf die Qualifikationsziele des Studiengangs abgestimmt. 
 x 


MRVO § 12 Abs. 1f.; 
UL 


51  Jedes Modul schließt i. d. R. mit 5 oder 10 Leistungspunkten (ECTS) ab. Von diesem Kriterium kann 
abgewichen werden, wenn entweder kein Export vorgesehen ist oder ein Export des Moduls keine 
Komplikation für die Gesamtleistungspunkte (ECTS) im importierenden Studiengang bedeutet und 
die Prüfungsdichte pro Semester adäquat ist. Module mit weniger als 5 Leistungspunkten (ECTS) 
sind dann zulässig, wenn sich dies aus der Vorgabe einer Fachgesellschaft ergibt. Jede Abwei-
chung vom Regelfall ist nachvollziehbar zu begründen. 


x  


MRVO § 12 Abs. 5 
Nr. 4; UL 


52  Die angebotenen Module umfassen i. d. R. mindestens zwei Lehrveranstaltungen. Diese Lehrveran-
staltungen sollten in einem fachlichen oder thematischen Zusammenhang stehen und unterschiedli-
cher Art sein. Ausnahmefälle sind Module, die aus den Lehrveranstaltungsarten Sprachkurs, Kollo-
quium, Praktikum, Exkursion oder E-Learning-Kurs bestehen. Darüber hinausgehende Ausnahmen 
sind vor dem Hintergrund der didaktischen Konzeption des Moduls nachvollziehbar zu begründen. 
 


x  


SächsHSFG § 36 
Abs. 3; MRVO § 7 
Abs. 1; UL (für Son-
derfälle) 
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53  Module sind so zu gestalten, dass sie i. d. R. innerhalb eines Semesters abgeschlossen werden. In 
Ausnahmefällen können Module so ausgestaltet sein, dass sie in maximal zwei aufeinander folgen-
den Semestern zu absolvieren sind. In diesen Fällen ist nachvollziehbar dargelegt, dass die trans-
parente inhaltliche Binnenstrukturierung des Studiengangs gewahrt bleibt und kein mobilitätshin-
dernder Effekt entsteht bzw. diesem durch geeignete Maßnahmen entgegengewirkt wird. 


x  


MRVO § 12 Abs. 5 
Nr. 3; § 7 Abs. 1; UL 


54  Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls sind in der Modulbeschreibung festgehalten. 
x  


MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 1 


55  Die eingesetzten Lehrveranstaltungstypen des Moduls sind in der Modulbeschreibung festgehalten. 
x  


MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 2 


56  Die Voraussetzungen für die Teilnahme am Modul sind in der Modulbeschreibung festgehalten. 
x  


MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 3 


57  Die Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten (ECTS) sind in der Studien- und Prü-
fungsordnung sowie in den Modulbeschreibungen festgehalten. 


x  
MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 5 


58  Wesentliche inhaltliche Zusammenhänge mit weiteren Modulen desselben Studiengangs und ggf. 
anderer Studiengänge sind in der Modulbeschreibung festgehalten. 


x  
MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 4 


59  Die Häufigkeit des Modulangebots ist in der Modulbeschreibung festgehalten. 
x  


MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 7 


60  Der Gesamtarbeitsaufwand und die Moduldauer sind in der Modulbeschreibung festgehalten. 
x  


MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 8f. 


61  Die Modulverantwortlichkeit ist auf der Ebene einer Professur definiert und in der Modulbeschrei-
bung festgehalten. Für Module, die fachlich nicht einer Professur zuordenbar sind, liegt die Modul-
verantwortlichkeit bei der Leitung der jeweiligen Einrichtung. 


x  
UL 


62  Die Vergabe und Berechnung der Note des Moduls und der Abschlussnote des Studiengangs ist in 
den Studiendokumenten geregelt. Sollten Module dabei unterschiedlich gewichtet sein, ist dies in 
der Prüfungsordnung geregelt. 


x  
MRVO § 7 Abs. 2 
Nr. 6 
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63  Die Abschätzung des Workloads eines Moduls ist angemessen, transparent dargestellt und vor dem 
Hintergrund von Erfahrungswerten plausibel. x  


MRVO § 12 Abs. 5 
Nr. 3 


64  Jedes Modul ist dauerhaft mit einer eineindeutigen Modulnummer versehen, die mit der Modulnum-
mernkonvention der Universität Leipzig in Einklang steht. Dabei gilt, dass jedes Modul unabhängig 
von seiner Verwendung in unterschiedlichen Studiengängen nur eine Modulnummer erhält und über 
diese eindeutig identifizierbar ist. 


x  


UL 


Abschluss und Prüfungsleistungen  


65  Bachelor- bzw. Masterstudiengänge schließen je nach inhaltlicher Ausrichtung bzw. Vertiefungs-
richtung entweder mit dem Abschluss Bachelor/Master of Arts (B.A/M.A.), Bachelor/Master of 
Science (B.Sc./M.Sc.) oder Bachelor/Master of Laws (LL.B./LL.M.) ab. 


x  
MRVO § 6 Abs. 2 


66  Bei interdisziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach 
demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt.  x 


MRVO § 6 Abs. 2 


67  Studiengänge, die nicht zum Bachelor- oder Mastergrad führen, schließen entweder mit dem Staats-
examen, Kirchlichem Examen oder einem Diplom ab. 


x  
SächsHSFG § 39 
Abs. 1 


68  Jedes Modul schließt mit einer Prüfungsleistung ab, die entweder benotet oder mit „bestanden/nicht 
bestanden“ bewertet ist. 


x  
SächsHSFG § 36 
Abs. 3 


69  Unabdingbar ist eine adäquate Prüfungsdichte. Das bedeutet, dass die Prüfungsleistung eines Mo-
duls i. d. R. aus genau einer integrierten Modulabschlussprüfung besteht, die sich auf den Inhalt der 
das Modul ausmachenden Lehrveranstaltungen bezieht und das Erreichen der Qualifikationsziele 
des Moduls überprüft. Im Fall der begründeten Ausnahme steht die Anzahl der Prüfungsleistungen 
in einem angemessenen Verhältnis zur Modulkonzeption und zur Prüfungsdichte im gesamten Stu-
dium. Die Wichtung der einzelnen Prüfungsleistungen zur Bestimmung der Modulnote ist in der 
Modulbeschreibung festgehalten. 


x x 


MRVO § 12 Abs. 5 
Nr. 4 


70  Die Prüfungsleistungen sind organisatorisch so aufeinander abgestimmt, dass die Studierbarkeit in 
der Regelstudienzeit gewährleistet ist. x  


MRVO § 12 Abs. 5 
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71  Anzahl, Art, Gegenstand, Ausgestaltung und Dauer von Prüfungsleistungen sind in der Prüfungs-
ordnung eindeutig und transparent festgehalten. x  


SächsHSFG § 34 
Abs. 1 Nr. 6; 
ESG 1.3 


72  Anzahl, Art, Gegenstand, Ausgestaltung und Dauer von eventuellen Prüfungsvorleistungen sind in 
der Modulbeschreibung festgehalten und der Prüfungsdichte adäquat. Die Prüfungsvorleistung muss 
sich in der Zielstellung und soll sich in der Art von der Modulabschlussprüfung unterscheiden sowie 
didaktisch begründet und im Sinne der Studierbarkeit praktikabel sein. 


x  


MRVO § 12 Abs. 5 
Nr. 4; SächsHSFG 
§ 34, Abs. 1 Satz 5; 
UL 


73  Der Bachelorstudiengang schließt mit einer Abschlussarbeit ab. Der Bearbeitungsumfang für die 
Bachelorarbeit beträgt i. d. R. 10 Leistungspunkte (ECTS). Im Fall der begründeten Ausnahme be-
trägt der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit mindestens 6 und maximal 12 Leistungspunkte 
(ECTS). 


x  


MRVO § 8 Abs. 3; 
UL (für Regelfall) 


74  Der Masterstudiengang schließt mit einer Abschlussarbeit ab. Der Bearbeitungsumfang für die Mas-
terarbeit beträgt mindestens 15 und maximal 30 Leistungspunkte (ECTS). x  


MRVO § 8 Abs. 3 


Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  


75  Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des Curriculums wer-
den kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen angepasst. 


 x 
MRVO § 13 Abs. 1; 
ESG 1.3; HEP 3.1 


76  Die Studierenden werden in angemessener Weise in die Entscheidungsprozesse bezüglich des 
Studiengangs und der Qualitätsentwicklung einbezogen.  x 


SächsHSFG § 16 
Abs. 1; ESG 1.2; 
1.9; HEP 3.1 


77  Der Studiengang unterhält Beziehungen zum Erwerbsfeld und den relevanten gesellschaftlichen 
Akteurinnen. 


 x 
UL 


78  Bei der (Weiter-)Entwicklung der Studiengänge fließt die Expertise externer (Fach-)Peers und die 
Erfahrungen von Absolventinnen mit ein. 


 x 
MRVO § 18 Abs. 1 
Satz 1; ESG 1.2; 2.4 


79  Die am Studiengang beteiligten Lehrenden setzen Maßnahmen um, welche zur systematischen 
Weiterentwicklung des Studiengangs beitragen.  x 


MRVO § 18 Abs. 1 
Satz 2 
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80  Die Lehre wird regelmäßig evaluiert. Die Befunde der Evaluation gehen systematisch in die Studi-
engangentwicklung ein. 


 x 


MRVO § 14; § 18 
Abs. 1; SächsHSFG 
§ 9 Abs. 2f.;  
ESG 1.7; 1.9 


81  Die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluationen werden den betreffenden Studierenden bekannt 
gegeben und Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrveranstaltung durch die Studierenden und die 
verantwortlich Lehrenden gemeinsam erörtert. 


 x 
MRVO § 14; UL 


82  Die Ergebnisse von Evaluationen von Lehre und Studium werden in geeigneter Weise unter Berück-
sichtigung des Datenschutzes fakultätsintern veröffentlicht und summarisch einschließlich der daraus 
abgeleiteten Konsequenzen im fakultären Lehrbericht ausgewiesen. 


 x 
MRVO § 18 Abs. 4; 
SächsHSFG § 9 
Abs. 3; ESG 1.9 


83  Die Erfolgsraten der Studierenden über den Verlauf ihres Studiums werden dokumentiert und erlau-
ben die Ermittlung der effektiven Studiendauer. 


 x 
ESG 1.4; 1.7 


84  Der Workload einzelner Module und des gesamten Studiengangs wird anlassbezogen erhoben. 
 x 


MRVO § 12 Abs. 5 
Nr. 3; ESG 1.9 


 







